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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Name des Produkts: EdR SICAV - Euro Sustainable Credit   

Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500QSX84NZ2QO7031 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-
investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-
durable.pdf  

 

  

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, und obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von 50 %* an nachhaltigen Investitionen. 

 

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: ___%  

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 
aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist 

und ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstätig-

keiten. Nachhaltige Inves-

titionen mit einem Um-

weltziel könnten taxono-

miekonform sein oder 

nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

  

 

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert werden, da-

runter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, Wasser, Ab-

fall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-Beziehun-

gen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und ESG-

Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das Engagement 

in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) sowie 

das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools ermöglichen uns eine 

konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine emittentenspezifische Analyse. Unsere 

interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung 

der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und 

diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Gemäß der ISR-Kennzeichnung verpflichtet sich der Fonds, in besseres Ergebnis in den beiden 

Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf die folgenden nachteiligen Auswirkungen zu erzielen als 

der Referenzindex/das ursprüngliche Universum:  

- Intensität der Treibhausgase der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3) 

- Tätigkeiten mit einer nachteiligen Auswirkung auf empfindliche Bereiche bezüglich der 

Biodiversität: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die Werke/Niederlassungen in oder in 

der Nähe von empfindlichen Bereichen bezüglich der Biodiversität haben, wenn sich die 

Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Bereiche auswirken (PAI 7) 

 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder sozialen 

Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, sofern 

sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-

rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 

geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen Schaden 

hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- (1) durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset 

Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Palmöl und 

nicht konventionelle fossile Energien umfasst. Zudem verpflichtet sich der Teilfonds, in 

Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten ausgeschlossener Sektoren gemäß der 

Definition der ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit der Ausschlusspolitik von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France), die auf der folgenden Website 

einzusehen ist, nicht zu investieren (https://www.edmond-de-

rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx). Zusätzlich wendet der 

Teilfonds die Ausschlüsse gemäß Buchstabe a) bis g) Artikel 12 Absatz 1 der delegierten 

Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 im Hinblick auf 

Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte (allgemein „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte 

(PAB)“ genannt) an, sofern diese Ausschlüsse nicht bereits Gegenstand der internen 

Politik sind. Diese Ausschlüsse betreffen vor allem Öl, Gas sowie die Stromerzeugung. 

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 

Compact1 der Vereinten Nationen verstoßen. 

- (ii) Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die 

schlechtesten ESG-Ratings (25 % des Anlageuniversums ab dem 01.01.2025 und 30 % 

ab dem 01.01.2026) und die gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, 

wodurch eine mögliche negative Auswirkung begrenzt wird.  

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?  

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 
1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im Rahmen des 
Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem 
Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für 
eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung 
integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert. 

Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die schlechtesten ESG-
Ratings (25 % des Anlageuniversums ab dem 01.01.2025 und 30 % ab dem 01.01.2026) und die 
gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, wodurch eine mögliche negative Auswirkung 
begrenzt wird. 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen:  Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx
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Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Dabei 
schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten 
Nationen verstößt. 1 

 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond 

de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 

Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden 

zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten 

berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-

Gesamtrating aus1. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, 

der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 

ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-

rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein                        

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

X 

- 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

Die ESG-Kriterien werden bei jedem Schritt des Anlageprozesses durch die Definition eines 

zulässigen Universums (Ausschluss von 25 % ab dem 01.01.2025 bzw. von 30 % ab dem 

01.01.2026 aus dem Universum auf der Grundlage der ESG-Ratings) und eine ESG-Analyse auf 

Einzeltitelebene berücksichtigt, wobei bei einigen der Titel aktive Dialog- und Engagement-

Maßnahmen ergriffen werden.   

Derivate für ein Engagement außerhalb einer effizienten und marginalen Verwaltung dürfen 

nur vorübergehend und ausnahmsweise eingesetzt werden. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio weisen jederzeit ein internes oder durch eine 

externe Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating auf.  

Nach Anwendung dieses Verfahrens wird das Anlageuniversum ab dem 01.01.2025 um 

mindestens 25 % und ab dem 01.01.2026 um mindestens 30 % reduziert, indem die 

schlechtesten nichtfinanziellen Ratings gemäß einem Best-in-Universe-Ansatz ausgeschlossen 

werden. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss 

von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der 

Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, 

Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, sowie von 

Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen 

(UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild 

Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu 

einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. Zudem verpflichtet sich der Teilfonds, in 

Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten ausgeschlossener Sektoren gemäß der Definition der 

ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit der Ausschlusspolitik der Edmond de Rothschild 

Gruppe, die auf der folgenden Website einzusehen ist, nicht zu investieren 

(https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-%investment.aspx). 

Zusätzlich wendet der Teilfonds die Ausschlüsse gemäß Buchstabe a) bis g) Artikel 12 Absatz 1 

der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 im Hinblick auf 

Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-

abgestimmte EU-Referenzwerte (allgemein „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (PAB)“ 

genannt) an, sofern diese Ausschlüsse nicht bereits Gegenstand der internen Politik sind. Diese 

Ausschlüsse betreffen vor allem Öl, Gas sowie die Stromerzeugung. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich zu einer Verringerung des Umfangs der in Betracht gezogenen 

Investitionen um mindestens 25 % ab dem 01.01.2025 und 30 % ab dem 01.01.2026 vor der 

Anwendung dieser Anlagestrategie. 

 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand 

von Faktoren wie Anla-

geziele und Risikotole-

ranz. 

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-%25investment.aspx)
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Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 
Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten 
sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine 
Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder 
von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds 
angewendet.    

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als nach-
haltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 

Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Fi-
nanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzpro-
dukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhal-
tige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und 
ergänzend gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Un-
terkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 
die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Inves-
titionen eingestuft werden. 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

50 %

Taxonomiekonform 

Andere ökologische 

Soziale Investitionen  

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %
#2 Andere 

Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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Edmond de Rothschild Asset Management (France) wendet ein internes ESG-Analysemodell an, 
das sogenannte EDR BUILD (Bold, Universal, Innovation, Long Term and Differentiation). Dieses 
Bewertungsmodell berücksichtigt Zweierlei:  

- Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen unabhängig von Rating, Größe oder Bran-
che, nach einem Best-in-Universe-Ansatz. 

- Unterschiedliche Gewichtung der ESG-Kriterien nach Tätigkeitsbereichen entsprechend ihren 
spezifischen Herausforderungen: die verschiedenen außerfinanziellen Kriterien werden je 
nach betrachtetem Sektor jeweils mehr oder weniger gewichtet, was zu einer unterschiedli-
chen Gewichtung der einzelnen Säulen führt. 

- Die Gewichtung der einzelnen Säulen ist relativ ausgewogen, wobei der Mindestanteil jeder 
Säule auf Dauer 20 % beträgt.   So schwankt die Gewichtung der Säule E zwischen 20 %, bei 
den Sektoren mit der geringsten Umweltwirkung, und 38 %, bei den Sektoren mit einer höhe-
ren Auswirkung.  Die Gewichtung der Säule S schwankt zwischen 29 % und 43 % und die der 
Säule G zwischen 31 % und 42 %. In Ausnahmefällen kann die Säule E im Jahr 2025 vorüberge-
hend zwischen 15 % und 20 % gewichtet sein 

Weitere Informationen über die Gewichtung der Säulen E, S und G sind im Transparenzcode zu 
finden: https://am.edmond-de-rothschild.com/media/ibugyryl/edram-fr-code-de-transpa-
rence.pdf 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 

wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale 

ausgerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des 

Fonds oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils 

nachhaltiger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-

Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der 

gehaltenen Basistitel herangezogen  
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 

Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 

 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie inhärent 

sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbegren-
zungen und die Um-
stellung auf erneuer-
bare Stromerzeugung 
oder kohlenstoffarme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Mit Blick auf die 
Kernenergie umfassen 
die Kriterien umfas-
sende Vorschriften für 
die nukleare Sicher-
heit und die Abfallent-
sorgung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter an-
derem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen ent-
sprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie erfolgt die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action  

https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhal-

tige Investitionen 

mit einem Umwelt-

ziel, die die Krite-

rien für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action
https://funds.edram.com/funds-list
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 SFDR-ANHANG  

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 

Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

Name des Produkts: EdR SICAV - Euro Sustainable Equity 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 

969500S4E6MQSLFLW250 

Nachhaltiges Investitionsziel 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 Ja  Nein 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel 

getätigt: 50 % 

 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, 

enthält es einen Mindestanteil von _____ % an 

nachhaltigen Investitionen. 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU- Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 
mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 40 

% 
 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen 

Investitionen getätigt 

 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt angestrebt?  

Das Anlageziel des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, während des empfohlenen Anlagehorizonts eine Outper-
formance im Vergleich zu seinem Referenzindex MSCI EMU zu erreichen, indem in Unternehmen aus der Eu-
rozone investiert wird: 

- die der Definition der Gruppe für eine nachhaltige Investition entsprechen 
-  Um einen Klimapfad des Portfolios zu erreichen, der besser als der des Index ist. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung des Ziels einer nachhaltigen Investition benannt. 
Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten Methodik für nach-
haltige Investitionen ist auf der Website der Vermögensverwaltungsgesellschaft verfügbar: 
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGA-
GEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf  
 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/ 852 festgelegt ist 

und ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten ent-

hält. Diese Verordnung um-

fasst kein Verzeichnis der 

sozial nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. Nach-

haltige Investitionen mit ei-

nem Umweltziel könnten 

taxonomiekonform sein 

oder nicht. 

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investition 

keine Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, Verfahrensweisen ei-

ner guten Unternehmens-

führung anwenden. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Mit Nachhaltigkeitsindika-

toren wird gemessen, in-

wieweit die nachhaltigen 

Ziele dieses Finanzprodukts 

erreicht werden. 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Gemäß der ISR-Kennzeichnung verpflichtet sich der Fonds, ein besseres Ergebnis in zwei 

Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf die folgenden nachteiligen Auswirkungen zu erzielen als der 

Referenzindex/das ursprüngliche Universum:  

- Intensität der Treibhausgase der Unternehmen, in die investiert wird    (PAI 3) 

- Klimaausrichtung in Grad: die Temperatur des Portfolios im Rahmen des Klimapfads im 

Verhältnis zu der des Index. 

 

 

 

Inwiefern verursachen die nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele einen erheblichen Schaden? 

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen garantieren mit verschiedenen Mitteln, 
dass sie keinen erheblichen Schaden verursachen. Genauer gesagt wendet der Anlageverwalter bei der 
Auswahl von Investitionen Nachhaltigkeitskriterien an. Dabei wird (i) eine formelle Ausschlusspolitik ver-
folgt, bei der Unternehmen ausgeschlossen werden, die umstrittene Waffen herstellen, die in den Berei-
chen Kohle, konventionelle fossile Energien, Tabak und Palmöl tätig sind, sowie Unternehmen, die gegen 
die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen. Zudem verpflichtet sich 
der Teilfonds, in Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten ausgeschlossener Sektoren gemäß der Defi-
nition der ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit der Ausschlusspolitik der Edmond de Rothschild 
Gruppe, die auf der folgenden Website einzusehen ist, nicht zu investieren: (https://www.edmond-de-
rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx). Zusätzlich wendet der Teilfonds die Ausschlüsse 
gemäß Buchstabe a) bis g) Artikel 12 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommis-
sion vom 17. Juli 2020 im Hinblick auf Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten 
Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (allgemein „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte 
(PAB)“ genannt) an, sofern diese Ausschlüsse nicht bereits Gegenstand der internen Politik sind. Diese 
Ausschlüsse betreffen vor allem Öl, Gas sowie die Stromerzeugung. 
(ii) Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die schlechtesten ESG-
Ratings (25 % des Anlageuniversums ab dem 01.01.2025 und 30 % ab dem 01.01.2026) und die gravie-
rendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, wodurch eine mögliche negative Auswirkung begrenzt 
wird. 
 

 

   Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigt?  

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen werden im Rahmen des Anlageprozesses des Teilfonds 
und unseres ESG-Ratingmethode berücksichtigt und sind in unserer Definition von nachhaltigen In-
vestitionen enthalten. Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und vom Anla-
geteam kontrolliert.  
Im Übrigen sind Emittenten mit einem Rating unter A ausgeschlossen. Gemäß den Anforderungen 
der ISR-Kennzeichnung sind dies ab dem 01.01.2025 mindestens 25 % und ab dem 01.01.2026 min-
destens 30 % der Emittenten aus dem Anlageuniversum. Wird der Prozentsatz von 25 % ab dem 
01.01.2025 und von 30 % ab dem 01.01.2026 nicht erreicht, werden die Emittenten mit dem 
schlechtesten ESG-Rating ausgeschlossen.  

   Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

in Einklang?  

Die Anlageverwalter wählen die nachhaltigen Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multi-
nationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen verstößt.  
 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in Bezug auf Um-

welt-, Sozial- und Perso-

nalfragen, die Achtung der 

Menschenrechte und die 

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigt? 

 

 

 

Ja  

Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, in-
dem er zunächst die Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France) anwendet, 
insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Aus-
wirkungen werden zudem im Rahmen der exklusiven oder externen ESG-Analyse für die Emittenten be-
rücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie die ESG-Bewertung 
insgesamt aus. Zudem werden, wie oben bereits erwähnt, weitere Ausschlussverfahren angewendet und 
Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen überwacht.  

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der 
sogenannten Offenlegungsverordnung (SFDR) sowie Informationen, inwieweit die ökologischen und 
sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com unter 
der Rubrik „Fund Center“ verfügbar.  

 

  
Nein 

 
 

 

 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Das Anlageziel des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, während des empfohlenen Anlagehorizonts eine Outper-
formance im Vergleich zu seinem Referenzindex MSCI EMU zu erreichen, indem in Unternehmen aus der Eu-
rozone investiert wird, die überwiegend zur Eindämmung des Klimawandels und zur Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen. 

 

Seine Anlagestrategie zielt darauf ab, den Klimapfad des Portfolios unter dem des Index zu halten. 

 

Das Produkt setzt ein Portfolio aus nachhaltigen Anlagen mit einem Engagement hauptsächlich an den Aktien-

märkten aus einem Anlageuniversum zusammen, zu dem vor allem Werte der Eurozone zählen. Die ESG-Stra-

tegie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem sie Unternehmen identifi-

ziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine gute nichtfinanzielle Performance auf-

weisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten 

zu Tage treten könnten. 

 
Neben der Einhaltung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) festgelegten Methodik für 
nachhaltige Investitionen wendet der Anlageverwalter bei der Auswahl von Investitionen weitere Nachhaltig-
keitskriterien auf ein weites Anlageuniversum aus Aktien der Eurozone an. Dabei wird (i) eine formelle Aus-
schlusspolitik verfolgt, bei der Unternehmen ausgeschlossen werden, die umstrittene Waffen herstellen, die 
in den Bereichen Kohle, konventioneller fossiler Energien, Tabak und Palmöl tätig sind, sowie Unternehmen, 
die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Zudem verpflichtet sich der 
Teilfonds, in Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten ausgeschlossener Sektoren gemäß der Definition der 
ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 
(France), die auf der folgenden Website einzusehen ist, nicht zu investieren (https://www.edmond-de-roth-
schild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx). Zusätzlich wendet der Teilfonds die Ausschlüsse gemäß 
Buchstabe a) bis g) Artikel 12 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. 
Juli 2020 an („PAB-Ausschlüsse“), sofern diese Ausschlüsse nicht bereits Gegenstand der internen Politik sind. 

 

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx
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Diese Ausschlüsse betreffen vor allem Öl, Gas sowie die Stromerzeugung, (ii) Ausschluss von Unternehmen mit 
einer ESG-Bewertung unter A. 
 
Für die Titelauswahl werden finanzielle Kriterien verwendet, die es ermöglichen, Titel zu definieren, die signi-
fikante Wachstumschancen bieten, sowie außerfinanzielle Kriterien, um Anforderungen für ethische Invest-
ments einzuhalten. Diese Analyse ermöglicht es, Titel nach einem für die Verwaltungsgesellschaft spezifischen 
ESG-Bewertungsraster auszuwählen, das die Titel nach den unten aufgeführten umweltbezogenen, sozia-
len/gesellschaftlichen und Governance- Kriterien klassifiziert: Umwelt: Energieverbrauch, Ausstoß von Treib-
hausgasen, Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltmanagementstrategie, Umweltauswirkungen; So-
ziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Gesundheit und Sicherheit; Gover-
nance: Struktur der Leitungsorgane, Vergütungspolitik, Prüfungen und interne Kontrolle, Aktionäre. 
 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) wendet ein internes ESG-Analysemodell an, das soge-
nannte EDR BUILD (Bold, Universal, Innovation, Long Term and Differentiation). Dieses Bewertungsmodell 
berücksichtigt Zweierlei:  

- Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen unabhängig von Rating, Größe oder Bran-
che, nach einem Best-in-Universe-Ansatz. 

- Unterschiedliche Gewichtung der ESG-Kriterien nach Tätigkeitsbereichen entsprechend ihren 
spezifischen Herausforderungen: die verschiedenen außerfinanziellen Kriterien werden je 
nach betrachtetem Sektor jeweils mehr oder weniger gewichtet, was zu einer unterschiedli-
chen Gewichtung der einzelnen Säulen führt. 

- Die Gewichtung der einzelnen Säulen ist relativ ausgewogen, wobei der Mindestanteil jeder 
Säule auf Dauer 20 % beträgt.   So schwankt die Gewichtung der Säule E zwischen 20 %, bei 
den Sektoren mit der geringsten Umweltwirkung, und 38 %, bei den Sektoren mit einer höhe-
ren Auswirkung.  Die Gewichtung der Säule S schwankt zwischen 29 % und 43 % und die der 
Säule G zwischen 31 % und 42 %. In Ausnahmefällen kann die Säule E im Jahr 2025 vorüber-
gehend zwischen 15 % und 20 % gewichtet sein. 

Weitere Informationen über die Gewichtung der Säulen E, S und G im Transparenzcode stehen auf der Web-

site: https://am.edmond-de-rothschild.com/media/ibugyryl/edram-fr-code-de-transparence.pdf 

Die ESG-Kriterien werden bei jedem Schritt des Anlageprozesses durch die Definition eines zulässigen Univer-

sums (Entfernung des letzten Quintils des Universums auf der Grundlage der ESG-Ratings) und eine ESG-Ana-

lyse auf Einzeltitelebene berücksichtigt, wobei bei einigen der Titel aktive Dialog- und Engagement-Maßnah-

men ergriffen werden. 

Derivate für ein Engagement außerhalb einer effizienten und marginalen Verwaltung dürfen nur vorüberge-

hend und ausnahmsweise eingesetzt werden. 

 

  

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 

Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden? 

Der Teilfonds ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen 
förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern 
der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Das Engagement in Aktien aus Ländern, die nicht zur Eu-
rozone zählen, darf 10 % des Nettovermögens nicht übersteigen.  
Der Fonds hält folgende verbindlichen Anforderungen ein:  

- Die Ausschlüsse der Unternehmensgruppe  
- Mindestens 100 % der Unternehmen im Portfolio haben ein internes ESG-Rating von über 

11/20 
-  100 % der Investitionen müssen die Kriterien der internen Definition für eine nachhaltige In-

vestition erfüllen. Auf Produktebene muss der Fonds jederzeit einen Klimapfad einhalten, der 
besser ist als der seines Index.  

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand von 

Faktoren wie Anlageziele 

und Risikotoleranz. 
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Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 

investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden Analyse 
des Pfeilers „Unternehmensführung“ bei der ESG-Analyse des Emittenten sowie durch die Berücksichti-
gung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unterneh-
mensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf 
die nachhaltigen Investitionen des Fonds angewendet.  

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus? 

  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 100 % der Investitionen in Vermögenswerte, die nach dem ESG-Ver-

fahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die ökologische und soziale Merkmale bewer-

ben.  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die als nachhaltige 

Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 

Das Finanzprodukt investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem nach-

haltigen ökologischen Ziel und mindestens 40 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem nach-

haltigen sozialen Ziel. 

Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Finanzprodukts 

enthalten. 

 

 

 

#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

Investitionen

#1 Nachhaltig

90 % 

Ökologisch

50 %

Taxonomiekonform

Sonstige

Sozial

40 %
#2 Nicht nachhaltig

0 %  

Praktiken der guten Unter-

nehmensführung beziehen 

sich auf solide Manage-

mentstrukturen, die Bezie-

hungen zu den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern, 

die Vergütung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbei-

ter sowie die Einhaltung 

der Steuerbestimmungen. 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögenswerte 

an. 
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  Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel erreicht?  

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Be-
wertung, wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Be-
wertung des Fonds oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berech-
nung des Anteils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit 
einem Long-Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positio-
nen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 

 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie 

konform? 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas- und/oder 

Kernenergie investiert1? 

  
 Ja:  

   

 

In fossilem Gas 

 

In Kernenergie 

  
 

Nein 

 

1 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie über-
ein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am Rand links. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen fossiles 
Gas und Kernenergie, die mit der UE-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der 
Kommission festgelegt. 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit 

der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von 

Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in 

Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten?  

Nicht zutreffend 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-

Taxonomie konform sind?  

Es wurde kein Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, festgelegt.  

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem sozialen Ziel?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem sozialen Ziel beträgt 40 % des Nettovermögens. 

 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit 

ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  

Die Kategorie „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und zu-
sätzlich gehaltene Barmittel.  

Der vom Anlageverwalter vorgesehene ökologische oder soziale Mindestschutz soll vermeiden, dass die Titel 

gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen nicht zur Herstellung kontroverser Waffen beitra-

gen, oder von Unternehmen stammen, die in Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fos-

silen Energien engagiert sind, oder von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Com-

pact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der Ausschlusspolitik der Gruppe 

Edmond de Rothschild.  

 

Ermöglichende Tätigkeiten 

befähigen weitere Aktivitä-

ten direkt dazu, einen we-

sentlichen Beitrag zur Er-

reichung eines Umweltziels 

zu leisten. 

Übergangsaktivitäten sind 

Aktivitäten, für die es noch 

keine kohlenstoffarmen Al-

ternativen gibt und deren 

Treibhausgasemissions-

werte unter anderem der 

besten erreichbaren Per-

formance entsprechen. 
100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne
fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen,
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

0 %

Die Grafik zeigt 100 % der Gesamtinvestitionen. 
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale benannt. 

 

 

  
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

? 

 
Nicht anwendbar 

 
  Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

 
  Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Nicht anwendbar 

 
  Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action 
 

https://funds.edram.com/funds-list 

 

 

   

Bei den Referenzwerter 

handelt es sich um Indizes, 

mit denen gemessen wird, 

ob das nachhaltige Ziel des 

Finanzprodukts erreicht 

wird. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action
https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV- Financial Bonds   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500GDQRCRMBAX4847 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 

werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 

Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und ESG-

Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das Engagement 

in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) sowie 

das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools ermöglichen uns eine 

konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine emittentenspezifische Analyse. Unsere 

interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung 

der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und 

diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder sozialen 

Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, sofern 

sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-

rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 

geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen Schaden 

hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset 

Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und 

nicht konventionelle fossile Energien umfasst,  

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Compact 

der Vereinten Nationen verstoßen1. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und 
sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die 
Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in 
die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die 
Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle 

und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen 

des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken 

sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, 

der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 

ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-

rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 

und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating haben ein ESG-

Rating auf Portfolioebene. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um 

ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende 

dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines 

Anlageuniversums, wie in seinem Prospekt definiert. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss 

von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der 

Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, Tabak, 

Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, sowie von Unternehmen, die 

gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, 

in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management 

(France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des 

Nachhaltigkeitsrisikos. 

Der Teilfonds wendet folgende zusätzliche Ausschlüsse an: 

X 

- 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand von 

Faktoren wie Anlageziele 

und Risikotoleranz. 
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• Im Hinblick auf Waffen: Dieser Ausschluss umfasst konventionelle Waffen (>10 % des 

mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb verbundenen Umsatzes) sowie Atomwaffen 

(Nulltoleranz)  

• Im Hinblick auf Kraftwerkskohle schließt der Teilfonds Unternehmen, die neue 

Projekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Kraftwerkskohle entwickeln, 

Bergbauunternehmen, die an der Exploration und Förderung von Kohle beteiligt sind, und 

Stromerzeuger, die Kohle in ihrem Energiemix verwenden (d. h. der Anteil in der Produktion 

und/oder dem Umsatz ungleich null) aus.  

• Ungenügende Bewertung für den Freedom House Index: Der Teilfonds investiert nicht in 

staatliche Emittenten, die vom Freedom House Index als „nicht frei“ eingestuft werden. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine 

Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder 

von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds 

angewendet.    

 
 
 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökolo-
gische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten.  

 

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 
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Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 

des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 

getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 

die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Inves-

titionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 

gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-

kategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit öko-

logischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitio-

nen eingestuft werden. 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, wird die-
ses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Inves-
titionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder im Rahmen eines Se-
lektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden 
nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte 
der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 

 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie inhärent 

sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.  
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 
 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbegren-
zungen und die Um-
stellung auf erneuer-
bare Stromerzeugung 
oder kohlenstoffarme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Mit Blick auf die 
Kernenergie umfassen 
die Kriterien umfas-
sende Vorschriften für 
die nukleare Sicherheit 
und die Abfallentsor-
gung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter an-
derem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen ent-
sprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene 
Barmittel. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie gegenwärtig auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 
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Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

   

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV - Tricolore Convictions   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500VUNBGWZ3Z6SC85 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
30 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 
 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 

werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 

Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 

ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 

Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 

(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 

ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 

emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 

Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 

durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 

zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 

sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle 

MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung 

einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-

rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 

erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen stellen sicher, dass sie kein 

nachhaltiges Anlageziel erheblich beeinträchtigen, und zwar durch die Anwendung der 

Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France), die umstrittene 

Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fossile Energien umfasst,  

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 

Compact1 der Vereinten Nationen verstoßen. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 
1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im Rahmen des 
Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem Bestandteil 
unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für eine 
nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert 
und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte aus. 
Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten 
Nationen verstößt. 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen:  Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach 

dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, 

und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzpro-

dukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 

Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich be-

einträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle 

und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen 

des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken 

sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, 

der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 

ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-

rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, 

indem sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung 

und eine gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht 

finanzielle Risiken zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten 

könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich 

entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für 

nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat der Fonds ein ESG-

Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums. 

X 

- 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand 

von Faktoren wie Anla-

geziele und Risikotole-

ranz. 
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Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine 

der Komponenten der Verwaltung, wobei ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung 

nicht vorab festgelegt ist. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an 

der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in 

Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, 

sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses 

Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie 

in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des 

Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten 

bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen 

ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen 

Investitionen des Teilfonds angewendet.    

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, 

die nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf 

die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf 

ökologische oder soziale Merkmale). 

Das Finanzprodukt investiert mindestens 30 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 

nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 

Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt 

des Finanzprodukts enthalten. 

 

Praktiken der guten 

Unternehmensfüh-

rung beziehen sich auf 

solide Management-

strukturen, die Bezie-

hungen zu den Mitar-

beiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie 

die Einhaltung der 

Steuerbestimmungen. 
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Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getä-
tigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investiti-
onen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend ge-
haltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-
tegorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökolo-
gischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale aus-
gerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds 
oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger 
Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berück-
sichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezo-
gen. 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

30 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische 

Soziale Investitionen

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %
#2 Andere 

Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den Über-

gang zu einer grünen 

Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie inhärent 

sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
 
 
 

 

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu 
erfüllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas 
Emissionsbegrenzungen 
und die Umstellung auf 
erneuerbare 
Stromerzeugung oder 
kohlenstoffarme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Mit Blick auf die 
Kernenergie umfassen 
die Kriterien 
umfassende 
Vorschriften für die 
nukleare Sicherheit und 
die Abfallentsorgung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-ar-
men Alternativen gibt 
und die unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 
gehaltene Barmittel. 

 
Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

Das Symbol  

steht für nachhaltige In-

vestitionen mit einem 

Umweltziel, die die Kri-

terien für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten ge-

mäß der EU-Taxonomie 

nicht berücksichtigen. 



EDR SICAV – TRICOLORE CONVICTIONS 
 

25.03.2025                                                                                                                                                 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action  

https://funds.edram.com/funds-list 

   

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action
https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 

Name des Produkts: EdR SICAV - Equity Euro Solve   

Unternehmenskennung (LEI-Code):  9695000FAL93YM00DA26 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten Methodik für 

nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20EN-

GAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil von 

40 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-

Analysemodell (Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, 

Unternehmensführung) identifiziert werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an 

Treibhausgasen, Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, 

Stakeholder-Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- 

und ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, 

das Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen (SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere 

Tools ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 

emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter 

basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen 

Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den 

Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen 

zu diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 

sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, 

Quelle MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten 

Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-

de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdfl. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen 

Anlagezielen nicht erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 

Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdfl
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdfl
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdfl
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- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 

(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle 

fossile Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 

Compact1 der Vereinten Nationen verstoßen. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 

1 von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) 

werden im Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells 

berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige 

Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf 

unserer Website). Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch 

das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 

und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die 

Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen:  Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt und 
der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja,  

Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 

Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die 

Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen 

sowie das ESG-Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 

2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang 

nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der 

Website www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ 

verfügbar. 

Nein 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, 

indem sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung 

und eine gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht 

finanzielle Risiken zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten 

könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf 

der Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf 

deren Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio weisen ein internes oder durch eine 

externe Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating auf. Dabei handelt es sich entweder um 

ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für 

nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird.  Am Ende dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein 

ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums. 

Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine 

der Komponenten der Verwaltung, wobei ihre Gewichtung bei der endgültigen 

Entscheidung nicht vorab festgelegt ist. 

 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen 

an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in 

Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, 

X 

- 

 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageentschei-

dungen anhand von Faktoren 

wie Anlageziele und Risikoto-

leranz. 
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sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses 

Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie 

in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse 

des Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des 

Emittenten bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus 

unserer internen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die 

nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet.    

 

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 40 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als nach-
haltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Fi-

nanzprodukts enthalten.  

 

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 
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Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 

Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getä-

tigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 

die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investi-

tionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 

gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-

kategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit öko-

logischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. 

 
 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale aus-
gerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds 
oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger 
Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berück-
sichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezo-
gen. 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

40 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische 

Soziale Investitionen
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögenswerte 

an. 

Taxonomiekonforme Tätig-

keiten werden in Prozent 

angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den An-

teil der Einnahmen aus um-

weltfreundlichen Aktivitä-

ten der Unternehmen, in 

die investiert wird, wider-

spiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitionen 

der Unternehmen, in die in-

vestiert wird, aufzeigen, z. 

B. für den Übergang zu ei-

ner grünen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreundlichen 

betrieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in die in-

vestiert wird, widerspie-

geln. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 

mit der EU-Taxonomie konform?  

 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie inhärent 

sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 

 

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu 
erfüllen, beinhalten 
die Kriterien für 
fossiles Gas 
Emissionsbegrenzunge
n und die Umstellung 
auf erneuerbare 
Stromerzeugung oder 
kohlenstoffarme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Mit Blick auf die 
Kernenergie umfassen 
die Kriterien 
umfassende 
Vorschriften für die 
nukleare Sicherheit 
und die 
Abfallentsorgung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter an-
derem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen ent-
sprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-

Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 

gehaltene Barmittel. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 
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Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

   

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Name des Produkts: EdR SICAV - ULTIM   

Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500PX966ISWPSMO40 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten Methodik für 

nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 
 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 20%* 
an nachhaltigen Investitionen 

 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: ___%  

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 
aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf


EDR SICAV – ULTIM 
 

27.06.2025                                                                                                                                                 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert werden, 

darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, Wasser, 

Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und ESG-

Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das Engagement 

in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) sowie 

das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools ermöglichen uns eine 

konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine emittentenspezifische Analyse. Unsere 

interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung 

der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und 

diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern zur Verfügung.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

„Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 

sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der 

Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, 

sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-

rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf  

 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 

geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen Schaden 

hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

Die wichtigsten nachtei-

ligen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen von Investitionsent-

scheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren in 

Bezug auf Umwelt-, So-

zial- und Personalfragen, 

die Achtung der Men-

schenrechte und die Be-

kämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 

(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fossile 

Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Compact 

der Vereinten Nationen verstoßen1. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von 
Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im Rahmen 
des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem 
Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der 
Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur 
Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung 
kontrolliert. 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in 
Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond 

de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 

Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden 

zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten 

berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-

Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, 

der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem 

die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website 

www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nichtfinanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 

oder aus Industrieländern und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-

Yield-Rating oder aus „Schwellenländern“, mindestens 90 % der von Unternehmen aus 

„Industrieländern“ mit einer großen Kapitalisierung (mit einem Marktwert von über 5 Mrd. Euro) 

ausgegebenen Aktien und mindestens 75 % des von Unternehmen aus „Schwellenländern“ mit 

einer großen, kleinen oder mittleren Kapitalisierung (mit einem Marktwert zwischen 1 bis 5 Mrd. 

Euro) ausgegebenen Aktien verfügen über ein ESG-Rating innerhalb des Portfolios. Dabei handelt 

es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur 

für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Diese Kennzahlen werden als Kapitalisierung des 

Nettovermögens des Organismus für gemeinsame Anlagen ausgedrückt.   

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss 

von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der 

Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, Tabak, 

Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, sowie von Unternehmen, die 

gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, 

X 

- 

Die Anlagestrategie 

bestimmt die Anlage-

entscheidungen an-

hand von Faktoren 

wie Anlageziele und 

Risikotoleranz. 
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in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management 

(France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des 

Nachhaltigkeitsrisikos. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine 

Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder 

von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds 

angewendet.    

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökolo-
gische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 

Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten. 

Praktiken der guten 

Unternehmensführung 

beziehen sich auf so-

lide Managementstruk-

turen, die Beziehungen 

zu den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, 

die Vergütung der Mit-

arbeiterinnen und Mit-

arbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbe-

stimmungen. 

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in be-
stimmte Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-
tigkeiten werden in Pro-
zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen Akti-
vitäten der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitio-
nen der Unternehmen, in 
die investiert wird, auf-
zeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer grü-
nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln. 
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Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzpro-
dukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhal-
tige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und 
ergänzend gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Un-
terkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 
die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Inves-
titionen eingestuft werden. 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale aus-
gerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds 
oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhalti-
ger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach 
Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel 
herangezogen. 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische 

Soziale Investitionen                            

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie inhärent 

sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.  

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 

EU-Taxonomie zu er-

füllen, beinhalten die 

Kriterien für fossiles 

Gas Emissionsbegren-

zungen und die Um-

stellung auf erneuer-

bare Stromerzeugung 

oder kohlenstoffarme 

Kraftstoffe bis Ende 

2035. Mit Blick auf die 

Kernenergie umfassen 

die Kriterien umfas-

sende Vorschriften für 

die nukleare Sicherheit 

und die Abfallentsor-

gung. 

 

Ermöglichende Tätig-

keiten befähigen wei-

tere Aktivitäten direkt 

dazu, einen wesentli-

chen Beitrag zur Errei-

chung eines Umwelt-

ziels zu leisten. 

 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine CO2-

armen Alternativen 

gibt und die unter an-

derem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen ent-

sprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 
gehaltene Barmittel. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 
sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhal-

tige Investitionen 

mit einem Umwelt-

ziel, die die Krite-

rien für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Ta-

xonomie nicht be-

rücksichtigen. 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV - Short Duration Credit   
Unternehmenskennung (LEI-Code): 969500UGKMPIXR3F8D83 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
10%* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 

werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 

Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 

ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 

Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 

(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 

ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 

emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 

Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 

durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 

zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 

sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle 

MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung 

einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden:  

https://www.edmond-de rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-

ment/OUR- ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 

erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 

Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 

(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle 

fossile Energien umfasst,  

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de/
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- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Compact 

der Vereinten Nationen verstoßen1. 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 
1 von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden 
im Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells 
berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition 
(siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). 
Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam 
und die Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die 
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 

Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die 

Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen 

Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 

2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den 

Umfang nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, 

sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund 

Center“ verfügbar. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 

und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating haben ein ESG-

Rating auf Portfolioebene. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um 

ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende 

dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums 

(Indikator, der sich zu 50 % aus dem ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit 

Wiederanlage der Erträge und zu 50 % aus dem ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed 

Markets High Yield Constrained Index mit Wiederanlage der Erträge zusammensetzt), wie in 

seinem Prospekt definiert. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss 

von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der 

Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, Tabak, 

Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, sowie von Unternehmen, die 

gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, 

in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management 

X 

- 

Die Anlagestrategie 

bestimmt die Anlage-

entscheidungen an-

hand von Faktoren 

wie Anlageziele und 

Risikotoleranz. 



EDR SICAV – SHORT DURATION CREDIT 
 

25.03.2025                                                                                                                                                 

(France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des 

Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine 

Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder 

von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds 

angewendet.   

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökolo-
gische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 10 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten. 

Praktiken der guten 

Unternehmensfüh-

rung beziehen sich 

auf solide Manage-

mentstrukturen, die 

Beziehungen zu den 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die Ver-

gütung der Mitarbei-

terinnen und Mitar-

beiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbe-

stimmungen. 

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in be-
stimmte Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-
tigkeiten werden in Pro-
zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen Akti-
vitäten der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitio-
nen der Unternehmen, in 
die investiert wird, auf-
zeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer grü-
nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln. 
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Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Fi-

nanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wur-

den. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die we-

der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkatego-

rien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-

schen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, wird die-
ses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Inves-
titionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder im Rahmen eines Se-
lektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden 
nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte 
der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

.  

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

10 %

Taxonomiekonform 

Andere ökologische

Soziale Investitionen
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst 
Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für 

ökologisch nachhal-

tige Wirtschaftstä-

tigkeiten gemäß der 

EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV – Tech For Tomorrow 
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500336R2CTSG4UD41 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-
ment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-du-
rable.pdf 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
30 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 

werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 

Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

Der Teilfonds ist insbesondere bestrebt, sich auf das Nachhaltigkeitsziel (SDG) Nr. 8 der Vereinten 

Nationen, „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, auszurichten. 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und ESG-

Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das Engagement 

in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) sowie 

das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools ermöglichen uns eine 

konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine emittentenspezifische Analyse. Unsere 

interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung 

der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die durch den Teilfonds beworben werden und 

den Portfoliomanagern zur Verfügung stehen. Gemäß der ISR-Kennzeichnung verpflichtet sich der 

Fonds, in besseres Ergebnis in den beiden Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf die folgenden 

nachteiligen Auswirkungen zu erzielen als der Referenzindex/das ursprüngliche Universum:  

-  Höhe des Energieverbrauchs je Sektor mit einer starken Klimaauswirkung: Energieverbrauch 

in GWh je Million Euro Umsatz der Unternehmen, in die investiert werden soll, nach Sektor 

mit starker Klimaauswirkung (PAI 6); 

- Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen ergriffen haben, um ihre 

Kohlenstoffemissionen zu reduzieren: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine 

Maßnahmen ergriffen haben, um ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, mit dem Ziel, das 

Pariser Abkommen einzuhalten (zusätzlich PAI 4). 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder sozialen 

Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, sofern 

sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-

rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf  

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 

geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen Schaden 

hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- (i) durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset 

Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und 

nicht konventionelle fossile Energien umfasst. Zudem verpflichtet sich der Teilfonds, in 

Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten ausgeschlossener Sektoren gemäß der 

Definition der ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit der Ausschlusspolitik von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France), die auf der folgenden Website 

einzusehen ist, nicht zu investieren (https://www.edmond-de-

rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx).  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den 

Global Compact1 der Vereinten Nationen verstoßen. 

- (ii) Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die 

schlechtesten ESG-Ratings (25 % des Anlageuniversums ab dem 01.01.2025 und 30 % 

ab dem 01.01.2026) und die gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, 

wodurch eine mögliche negative Auswirkung begrenzt wird. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von 
Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im Rahmen 
des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem 
Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik 
für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur 
Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert. 

Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die schlechtesten ESG-
Ratings (25 % des Anlageuniversums ab dem 01.01.2025 und 30 % ab dem 01.01.2026) und die 
gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, wodurch eine mögliche negative Auswirkung 
begrenzt wird. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte aus. 
Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global Compact der 
Vereinten Nationen verstößt. 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 

Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für 

die Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen 

Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. Die regelmäßigen Berichte des 

Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so genannten 

Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 

ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website 

www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, 

indem sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung 

und eine gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht 

finanzielle Risiken zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten 

könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf 

der Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf 

deren Website verfügbar ist. 

Die ESG-Kriterien werden bei jedem Schritt des Anlageprozesses durch die Definition eines 

zulässigen Universums (Ausschluss von 25 % ab dem 01.01.2025 bzw. von 30 % ab dem 

01.01.2026 aus dem Universum auf der Grundlage der ESG-Ratings) und eine ESG-Analyse 

auf Einzeltitelebene berücksichtigt, wobei bei einigen der Titel aktive Dialog- und 

Engagement-Maßnahmen ergriffen werden.   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 

- 

 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageentschei-

dungen anhand von Fakto-

ren wie Anlageziele und Ri-

sikotoleranz. 
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Derivate für ein Engagement außerhalb einer effizienten und marginalen Verwaltung dürfen 

nur vorübergehend und ausnahmsweise eingesetzt werden. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios weisen jederzeit ein internes oder 

durch eine externe Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating auf. 

Nach Anwendung dieses Verfahrens wird das Anlageuniversum ab dem 01.01.2025 um 

mindestens 2025 % und ab dem 01.01.2026 um mindestens 30 % reduziert, indem die 

schlechtesten nichtfinanziellen Ratings gemäß einem Best-in-Universe-Ansatz 

ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen 

an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in 

Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, 

sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses 

Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. Zudem 

verpflichtet sich der Teilfonds, in Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten 

ausgeschlossener Sektoren gemäß der Definition der ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit 

der Ausschlusspolitik der Edmond de Rothschild Gruppe, die auf der folgenden Website 

einzusehen ist, nicht zu investieren (https://www.edmond-de-

rothschild.com/fr/Pages/Responsible-%investment.aspx) 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich zu einer Verringerung des Umfangs der in Betracht 

gezogenen Investitionen um mindestens 25 % ab dem 01.01.2025 und 30 % ab dem 

01.01.2026 vor der Anwendung dieser Anlagestrategie. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse 

des Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des 

Emittenten bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus 

unserer internen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die 

nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet.    

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 30 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als nach-
haltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Fi-

nanzprodukts enthalten. 

 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 

Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getä-

tigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 

die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investiti-

onen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend ge-

haltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-

tegorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökolo-

gischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. 

 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) wendet ein internes ESG-Analysemodell an, das 

sogenannte EDR BUILD (Bold, Universal, Innovation, Long Term and Differentiation). Dieses Bewer-

tungsmodell berücksichtigt Zweierlei:  

- Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen unabhängig von Rating, Größe oder Branche, 

nach einem Best-in-Universe-Ansatz. 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

30 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen  
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %
#2 Andere 

Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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- Unterschiedliche Gewichtung der ESG-Kriterien nach Tätigkeitsbereichen entsprechend ihren spezi-

fischen Herausforderungen: die verschiedenen außerfinanziellen Kriterien werden je nach betrach-

tetem Sektor jeweils mehr oder weniger gewichtet, was zu einer unterschiedlichen Gewichtung der 

einzelnen Säulen führt. 

- Die Gewichtung der einzelnen Säulen ist relativ ausgewogen, wobei der Mindestanteil jeder Säule 

auf Dauer 20 % beträgt.   So schwankt die Gewichtung der Säule E zwischen 20 %, bei den Sektoren 

mit der geringsten Umweltwirkung, und 38 %, bei den Sektoren mit einer höheren Auswirkung.  Die 

Gewichtung der Säule S schwankt zwischen 29 % und 43 % und die der Säule G zwischen 31 % und 

42 %. In Ausnahmefällen kann die Säule E im Jahr 2025 vorübergehend zwischen 15 % und 20 % 

gewichtet sein. 

- Weitere Informationen über die Gewichtung der Säulen E, S und G im Transparenzcode stehen auf 

der Website: https://am.edmond-de-rothschild.com/media/ibugyryl/edram-fr-code-de-transpa-

rence.pdf 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale aus-
gerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds 
oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhalti-
ger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach 
Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel 
herangezogen. 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.  

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbe-
grenzungen und die 
Umstellung auf er-
neuerbare Stromer-
zeugung oder kohlen-
stoffarme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. Mit 
Blick auf die Kern-
energie umfassen die 
Kriterien umfassende 
Vorschriften für die 
nukleare Sicherheit 
und die Abfallentsor-
gung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen 
weitere Aktivitäten 
direkt dazu, einen 
wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung eines 
Umweltziels zu leis-
ten. 
 
Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die un-
ter anderem Treib-
hausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistun-
gen entsprechen. 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 30 %. 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst 
Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für 

ökologisch nachhal-

tige Wirtschaftstätig-

keiten gemäß der 

EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action  

https://funds.edram.com/funds-list 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action
https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV - Green New Deal   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500ICWVN0G3AAG236 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 
Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
50 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert werden, 

darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 

Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

Der Teilfonds ist bestrebt, sich insbesondere am Nachhaltigkeitsziel (SDG) Nr. 13 der Vereinten 

Nationen, Maßnahmen zum Klimaschutz, auszurichten. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und ESG-

Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das Engagement in 

den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) sowie das 

Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools ermöglichen uns eine 

konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine emittentenspezifische Analyse. Unsere interne 

und/oder auf Daten externer Anbieter basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der 

einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die durch den Teilfonds beworben werden und den 

Portfoliomanagern zur Verfügung stehen. Gemäß der ISR-Kennzeichnung verpflichtet sich der Fonds, 

in besseres Ergebnis in den beiden Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf die folgenden 

nachteiligen Auswirkungen zu erzielen als der Referenzindex/das ursprüngliche Universum:  

-  Intensität der Treibhausgase der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3); 

- Klimaausrichtung in Grad: die Temperatur des Portfolios im Rahmen des Klimapfads im 

Vergleich zu den Zielen des Pariser Abkommens (außer PAI). 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder sozialen 

Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 

Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, sofern 

sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-

rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf  

Die wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen 

sind die bedeutendsten 

nachteiligen Auswir-

kungen von Investiti-

onsentscheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfakto-

ren in Bezug auf Um-

welt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Ach-

tung der Menschen-

rechte und die Be-

kämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 

geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 

Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- (i) durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset 
Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und 
nicht konventionelle fossile Energien umfasst. Zudem verpflichtet sich der Teilfonds, in 
Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten ausgeschlossener Sektoren gemäß der 
Definition der ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit der Ausschlusspolitik von 
Edmond de Rothschild Asset Management (France), die auf der folgenden Website 
einzusehen ist, nicht zu investieren (https://www.edmond-de-
rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx), indem nicht in Unternehmen 
investiert wird, die gegen den Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen 
würden1. Zusätzlich wendet der Teilfonds die Ausschlüsse gemäß Buchstabe a) bis g) 
Artikel 12 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 
17. Juli 2020 im Hinblick auf Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den 
klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (allgemein 
„Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (PAB)“ genannt) an, sofern diese Ausschlüsse 
nicht bereits Gegenstand der internen Politik sind. Diese Ausschlüsse betreffen vor 
allem Öl, Gas sowie die Stromerzeugung. 

- (ii) Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die 
schlechtesten ESG-Ratings (25 % des Anlageuniversums ab dem 01.01.2025 und 30 % 
ab dem 01.01.2026) und die gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, 
wodurch eine mögliche negative Auswirkung begrenzt wird. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 von 
Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im Rahmen 
des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem 
Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik 
für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur 
Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert. 

Im Übrigen – und gemäß den Anforderungen der ISR-Kennzeichnung – werden die schlechtesten ESG-
Ratings (25 % des Anlageuniversums ab dem 01.01.2025 und 30 % ab dem 01.01.2026) und die 
gravierendsten umstrittenen Themen ausgeschlossen, wodurch eine mögliche negative Auswirkung 
begrenzt wird. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte aus. 
Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global Compact der 
Vereinten Nationen verstößt. 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond 

de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 

Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-

Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die 

ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. Die 

regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 

2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den 

Umfang nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten 

werden, sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com unter der 

Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, 

indem sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung 

und eine gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht 

finanzielle Risiken zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten 

könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

Die ESG-Kriterien werden bei jedem Schritt des Anlageprozesses durch die Definition eines 

zulässigen Universums (Ausschluss von 25 % ab dem 01.01.2025 bzw. von 30 % ab dem 

01.01.2026 aus dem Universum auf der Grundlage der ESG-Ratings) und eine ESG-Analyse auf 

Einzeltitelebene berücksichtigt, wobei bei einigen der Titel aktive Dialog- und Engagement-

Maßnahmen ergriffen werden.   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 

- 

 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageentschei-

dungen anhand von Faktoren 

wie Anlageziele und Risikoto-

leranz. 
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Derivate für ein Engagement außerhalb einer effizienten und marginalen Verwaltung dürfen 

nur vorübergehend und ausnahmsweise eingesetzt werden. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio weisen jederzeit ein internes oder durch eine 

externe Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating auf.  

Nach Anwendung dieses Verfahrens wird das Anlageuniversum ab dem 01.01.2025 um 

mindestens 25 % und ab dem 01.01.2026 um mindestens 30 % reduziert, indem die 

schlechtesten nichtfinanziellen Ratings gemäß einem Best-in-Universe-Ansatz 

ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an 

der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in 

Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, 

sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses 

Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. Zudem verpflichtet 

sich der Teilfonds, in Unternehmen, Projekten oder Tätigkeiten ausgeschlossener Sektoren 

gemäß der Definition der ISR-Kennzeichnung und in Einklang mit der Ausschlusspolitik von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France), die auf der folgenden Website 

einzusehen ist, nicht zu investieren (https://www.edmond-de-

rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx). Zusätzlich wendet der Teilfonds die 

Ausschlüsse gemäß Buchstabe a) bis g) Artikel 12 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 

2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 im Hinblick auf Mindeststandards für EU-

Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte 

(allgemein „Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (PAB)“ genannt) an, sofern diese 

Ausschlüsse nicht bereits Gegenstand der internen Politik sind. Diese Ausschlüsse betreffen 

vor allem Öl, Gas sowie die Stromerzeugung. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich zu einer Verringerung des Umfangs der in Betracht gezogenen 

Investitionen um mindestens 25 % ab dem 01.01.2025 und 30 % ab dem 01.01.2026 vor der 

Anwendung dieser Anlagestrategie. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des 

Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten 

bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen 

ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen 

Investitionen des Teilfonds angewendet.     

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx
https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als nach-
haltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Fi-

nanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 

Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getä-

tigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 

die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investiti-

onen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend ge-

haltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-

tegorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökolo-

gischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. 

 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) wendet ein internes ESG-Analysemodell an, das 

sogenannte EDR BUILD (Bold, Universal, Innovation, Long Term and Differentiation). Dieses Bewer-

tungsmodell berücksichtigt Zweierlei:  

- Bevorzugung der leistungsfähigsten Unternehmen unabhängig von Rating, Größe oder Bran-
che, nach einem Best-in-Universe-Ansatz. 

- Unterschiedliche Gewichtung der ESG-Kriterien nach Tätigkeitsbereichen entsprechend ihren 
spezifischen Herausforderungen: die verschiedenen außerfinanziellen Kriterien werden je 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

50 %

Taxonomiekonform 

Andere ökologische

Soziale Investitionen                             
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %
#2 Andere 

Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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nach betrachtetem Sektor jeweils mehr oder weniger gewichtet, was zu einer unterschiedli-
chen Gewichtung der einzelnen Säulen führt. 

- Die Gewichtung der einzelnen Säulen ist relativ ausgewogen, wobei der Mindestanteil jeder 
Säule auf Dauer 20 % beträgt.   So schwankt die Gewichtung der Säule E zwischen 20 %, bei 
den Sektoren mit der geringsten Umweltwirkung, und 38 %, bei den Sektoren mit einer höhe-
ren Auswirkung.  Die Gewichtung der Säule S schwankt zwischen 29 % und 43 % und die der 
Säule G zwischen 31 % und 42 %. In Ausnahmefällen kann die Säule E im Jahr 2025 vorüberge-
hend zwischen 15 % und 20 % gewichtet sein. 

- Weitere Informationen über die Gewichtung der Säulen E, S und G im Transparenzcode stehen 
auf der Website: https://am.edmond-de-rothschild.com/media/ibugyryl/edram-fr-code-de-
transparence.pdf 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 
Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewer-
tung, wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merk-
male ausgerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung 
des Fonds oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des An-
teils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-
Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der 
gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbe-
grenzungen und die 
Umstellung auf er-
neuerbare Stromer-
zeugung oder kohlen-
stoffarme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. Mit 
Blick auf die Kern-
energie umfassen die 
Kriterien umfassende 
Vorschriften für die 
nukleare Sicherheit 
und die Abfallentsor-
gung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen 
weitere Aktivitäten 
direkt dazu, einen 
wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung eines 
Umweltziels zu leis-
ten. 
 
Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die un-
ter anderem Treib-
hausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistun-
gen entsprechen. 

 

x 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 50 %. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Dies 
umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Das Symbol  

steht für nachhaltige In-

vestitionen mit einem 

Umweltziel, die die Kri-

terien für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten ge-

mäß der EU-Taxonomie 

nicht berücksichtigen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action  

https://funds.edram.com/funds-list 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/asset-management/sustainability-in-action
https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EDR SICAV - Corporate Hybrid Bonds   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500CA2P67XH0YWF36 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
15%* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 

werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 

Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 

ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 

Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 

(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 

ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 

emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 

Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 

durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 

zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

 Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 

sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der 

Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, 

sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-

rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-

Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf.  

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 

erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 

Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 

(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle 

fossile Energien umfasst,  

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 
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- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Compact 

der Vereinten Nationen verstoßen1. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt 
und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die 
Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden 
in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die 
Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond 

de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 
Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden 
zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten 
berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-
Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 
2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang 
nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der 
Website www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem sie 
Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine gute 
nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken zu 
erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 
Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 
Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 
Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden? 

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 
und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating haben ein ESG-
Rating auf Portfolioebene. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein 
Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Beide 
Kennzahlen werden als Kapitalisierung des Nettovermögens des Organismus für gemeinsame 
Anlagen ausgedrückt, wie in dessen Prospekt definiert. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss von 
Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der Herstellung 
kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und 
nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, sowie von Unternehmen, die gegen eines 
der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in 
Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des 
Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

X 

- 

 

Die Anlagestrategie 

bestimmt die Anlage-

entscheidungen an-

hand von Faktoren wie 

Anlageziele und Risi-

kotoleranz. 
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 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine 

Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder von 

einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds 

angewendet.    

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 15 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als nach-
haltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Fi-

nanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getä-
tigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investiti-
onen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend ge-
haltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-
tegorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökolo-
gischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

15 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen                             

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Praktiken der guten 
Unternehmensführung 
beziehen sich auf so-
lide Managementstruk-
turen, die Beziehungen 
zu den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, 
die Vergütung der Mit-
arbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie die Ein-
haltung der Steuerbe-
stimmungen. 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 



EDR SICAV – CORPORATE HYBRID BONDS 
 

25.03.2025                                                                                                                                                 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale aus-
gerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds 
oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhalti-
ger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach 
Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel 
herangezogen. 

 
 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu erfül-
len, beinhalten die Kri-
terien für fossiles Gas 
Emissionsbegrenzungen 
und die Umstellung auf 
erneuerbare Stromer-
zeugung oder kohlen-
stoffarme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. Mit Blick 
auf die Kernenergie 
umfassen die Kriterien 
umfassende Vorschrif-
ten für die nukleare Si-
cherheit und die Ab-
fallentsorgung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-ar-
men Alternativen gibt 
und die unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen. 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 

gehaltene Barmittel. 

 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Das Symbol  

steht für nachhaltige In-

vestitionen mit einem 

Umweltziel, die die Kri-

terien für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten ge-

mäß der EU-Taxonomie 

nicht berücksichtigen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://funds.edram.com/funds-list 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV - Millesima World 2028   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500OA4FDI7MWDRX89 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-
ment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-du-
rable.pdf 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
10 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 
  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 

(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 

werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 

Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-

Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale benannt.  

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 

werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 

ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 

Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 

(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 

ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 

emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 

Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 

durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 

zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 

diesen Zielen bei?  

„Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 

sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der 

Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, 

sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 

erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 

Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 

(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle 

fossile Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Compact 

der Vereinten Nationen verstoßen1. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und 
sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die 
Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in 
die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die 
Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle 
und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen 
des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken 
sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. Die 
regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so 
genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 
ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-
rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 
sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 
gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nichtfinanzielle Risiken 
zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 
Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 
Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 
Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden?  

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 
und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder die von 
Schwellenländern ausgegeben werden, haben ein ESG-Rating auf Teilfondsebene. Dabei handelt 
es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur 
für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Beide Kennzahlen werden als Kapitalisierung des 
Nettovermögens des Organismus für gemeinsame Anlagen ausgedrückt. Am Ende dieses 
Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums, wie 
in seinem Prospekt definiert. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss 
von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der 
Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, Tabak, 
Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, sowie von Unternehmen, die 
gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, 
in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des 
Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 
Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

X 

- 

 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand von 

Faktoren wie Anlageziele 

und Risikotoleranz. 
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 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine 

Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder 

von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds 

angewendet.    

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 10 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als nach-
haltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Fi-

nanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 

des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 

getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 

die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Inves-

titionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 

gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-

kategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit öko-

logischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitio-

nen eingestuft werden. 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

10 %

Taxonomiekonform 

Andere ökologische

Soziale Investitionen  

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Praktiken der guten Un-
ternehmensführung be-
ziehen sich auf solide Ma-
nagementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beitern, die Vergütung 
der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die Ein-
haltung der Steuerbestim-
mungen. 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale aus-
gerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds 
oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhalti-
ger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach 
Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel 
herangezogen. 

 
 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.  

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

x 

  

Um die Vorgaben der 

EU-Taxonomie zu er-

füllen, beinhalten die 

Kriterien für fossiles 

Gas Emissionsbegren-

zungen und die Um-

stellung auf erneuer-

bare Stromerzeugung 

oder kohlenstoffarme 

Kraftstoffe bis Ende 

2035. Mit Blick auf 

die Kernenergie um-

fassen die Kriterien 

umfassende Vor-

schriften für die nuk-

leare Sicherheit und 

die Abfallentsorgung. 

 

Ermöglichende Tätig-

keiten befähigen wei-

tere Aktivitäten di-

rekt dazu, einen we-

sentlichen Beitrag zur 

Erreichung eines Um-

weltziels zu leisten. 

 

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2-armen Alternati-

ven gibt und die un-

ter anderem Treib-

hausgasemissions-

werte aufweisen, die 

den besten Leistun-

gen entsprechen. 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 



EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028 
 

30.07.2025                                                                                                                                                 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://funds.edram.com/funds-list 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV – European Smaller Companies   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500RCI62OPD7FYR96 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 
Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20%* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 
- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 
- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 
 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 
werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 
ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 
Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 
ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 
Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 
durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 
zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu 
diesen Zielen bei?  

Derzeit strebt der Fonds keine nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen an.  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der 
Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, 
sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten.  

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-
rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-
ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen stellen sicher, dass sie kein 
nachhaltiges Anlageziel erheblich beeinträchtigen, und zwar durch die Anwendung der 
Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management (France), die umstrittene 
Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fossile Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 
Compact1 der Vereinten Nationen verstoßen. 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 
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- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und 
sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die 
Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in 
die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die 
Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja,  

 

Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 
Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden 
zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten 
berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-
Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, 
der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem 
die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website 
www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 

- 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden? 

Mindestens 75 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich 

entweder um ein unternehmensinternes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer 

externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat 

der Fonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums. 

Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bilden eine der 

Komponenten der Verwaltung, wobei ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht 

vorab festgelegt ist. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum Ausschluss 

von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der 

Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, 

Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, sowie von 

Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen 

(UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild 

Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu 

einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos.  

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie 

in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten 

sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine 

Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder 

von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds 

angewendet.    

 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand von 

Faktoren wie Anlageziele 

und Risikotoleranz. 

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf öko-
logische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten. 

 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 

des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzpro-

dukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhal-

tige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und 

ergänzend gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Un-

terkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Inves-

titionen eingestuft werden. 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, wird die-
ses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Inves-

Investitionen1

#1Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform 

Andere ökologische

Soziale Investitionen  #1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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titionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder im Rahmen eines Se-
lektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden 
nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte 
der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbe-
grenzungen und die 
Umstellung auf er-
neuerbare Stromer-
zeugung oder kohlen-
stoffarme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. Mit 
Blick auf die Kern-
energie umfassen die 
Kriterien umfassende 
Vorschriften für die 
nukleare Sicherheit 
und die Abfallentsor-
gung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen 
weitere Aktivitäten 
direkt dazu, einen 
wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung eines 
Umweltziels zu leis-
ten. 
 
Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die un-
ter anderem Treib-
hausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistun-
gen entsprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene 
Barmittel. 

 
 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 
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Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

https://funds.edram.com/funds-list 

   

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 

und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Name des Produkts: EdR SICAV - European Catalysts   

Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500NX1IRN31KWC703 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW 

 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten Methodik für 

nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-

ment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

 

 

 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

beworben, und obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, enthält es einen 

Mindestanteil von 30 %* an nachhaltigen 

Investitionen 

 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: ___%  

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 
  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 
- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 
- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 
 
Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 
ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 
Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 
ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter 
basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen 
Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den 
Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle 
MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung 
einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-
rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 
geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 
Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 
(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle 
fossile Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 
Compact1 der Vereinten Nationen verstoßen. 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt 
und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt 
und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die 
Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden 
in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die 
Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des 
Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere 

im Hinblick auf Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen des internen oder des 

externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken 

sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-

Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der 

Verordnung (EU) 2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung 

(SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die ökologischen und 

sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-

de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 

- 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, Anlagechancen zu identifizieren, indem 

Unternehmen mit einer positiven ESG-Dynamik ermittelt werden. Sie zielt zudem darauf 

ab, nicht finanzielle Risiken zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage 

treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening 

auf der Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, 

die auf deren Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Gesellschaften im Portfolio weisen ein internes oder ein durch eine 

externe Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating auf.  

 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen 

Konventionen an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, 

die in Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien 

engagiert sind, sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global 

Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf 

der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren 

Ausschlusspolitik. Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des 

Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlage-

strategie in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren.  

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse 

des Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des 

Emittenten bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus 

unserer internen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die 

nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet.    

 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand von 

Faktoren wie Anlageziele 

und Risikotoleranz. 

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökolo-
gische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 30 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Inves-
titionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 
gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-
kategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit öko-
logischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitio-
nen eingestuft werden. 

 
 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, wird die-
ses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Inves-
titionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder im Rahmen eines Se-
lektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden 
nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte 
der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

30 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform? 2 

 

Ja 

 

In fossilem Gas  In Kernenergie 

 

Nein 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten 

nichtfinanziellen Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, 

die zugrunde liegenden Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen 

Gasen und/oder Kernenergie inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu 

identifizieren und zu qualifizieren. 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 

Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die 

Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 

Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

 
 

Um die Vorgaben der EU-
Taxonomie zu erfüllen, 
beinhalten die Kriterien 
für fossiles Gas Emissi-
onsbegrenzungen und die 
Umstellung auf erneuer-
bare Stromerzeugung 
oder kohlenstoffarme 
Kraftstoffe bis Ende 2035. 
Mit Blick auf die Kern-
energie umfassen die Kri-
terien umfassende Vor-
schriften für die nukleare 
Sicherheit und die Ab-
fallentsorgung. 
 
Ermöglichende Tätigkei-
ten befähigen weitere Ak-
tivitäten direkt dazu, ei-
nen wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung eines Um-
weltziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte 
aufweisen, die den bes-
ten Leistungen entspre-
chen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der 

EU-Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck 

wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 

gehaltene Barmittel. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen 

werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV - Millesima Select 2028   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500KASITM0U6K7L83 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) 

definierten Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der 

Verwaltungsgesellschaft verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-in-
vestment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investisse-
ment-durable.pdf 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 
  
Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-
Analysemodell (Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, 
Unternehmensführung) identifiziert werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an 
Treibhausgasen, Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, 
Stakeholder-Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- 
und ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, 
das Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen (SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der 
Investitionen. Unsere Tools ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, 
ebenso wie eine emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten 
externer Anbieter basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen 
ökologischen und sozialen Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und diese 
Bewertungen stehen den Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die 
nachhaltigen Investitionen zu diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, 
Quelle MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten 
Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: 
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-
ment/OUR ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-
durable.pdf. 

 

Inwiefern schaden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen 
Anlagezielen nicht erheblich?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 
Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere:  

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Manage-
ment (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konven-
tionelle fossile Energien umfasst, 

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 

Compact der Vereinten Nationen verstoßen.1 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initia-
tive, um Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzuneh-
men, indem sie sich verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Ar-
beitsstandards, der Umwelt und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Ta-
belle 1 von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) 
werden im Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells 
berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investi-
tion (siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer 
Website). Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Ver-
waltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirt-
schaft und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen 
die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 

Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die 

Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen 

sowie das ESG-Gesamtrating aus. Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß 

Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung 

(SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale 

eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com unter der 

Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festge-

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Fi-

nanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanz-

produkts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen. 

X 

- 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, 

indem sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswir-

kung und eine gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, 

nicht finanzielle Risiken zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage tre-

ten könnten. Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch 

eine externe Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen 

Screening auf der Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Aus-

schlussliste, die auf deren Website verfügbar ist. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden?  

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-

Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-

Rating haben ein ESG-Rating auf Ebene des Teilfonds. Dabei handelt es sich entweder um 

ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinan-

zielle Daten bereitgestellt wird. Beide Kennzahlen werden als Kapitalisierung des Netto-

vermögens des Organismus für gemeinsame Anlagen ausgedrückt.   

 

Am Ende dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines 

Anlageuniversums. 

Das Titelauswahlverfahren umfasst auch ein Negativscreening zum Ausschluss von Unter-

nehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der Herstellung 

kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, nicht kon-

ventionellen fossilen Energien, Tabak und Palmöl engagiert sind, sowie von Unternehmen, 

die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 

verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset 

Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik Dieses Negativscreening führt zu ei-

ner Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. 
 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestra-

tegie in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfas-

senden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des 

Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten 

bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer inter-

nen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen 

Investitionen des Teilfonds angewendet. 

 

Praktiken der guten Un-

ternehmensführung be-

ziehen sich auf solide Ma-

nagementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Mit-

arbeiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Ein-

haltung der Steuerbestim-

mungen. 

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand von 

Faktoren wie Anlageziele 

und Risikotoleranz. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, 
die nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die 
auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerich-
tet auf ökologische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die 
als nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt 

des Finanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 

des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-

male getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzpro-

dukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhal-

tige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und 

ergänzend gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Un-

terkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Inves-

titionen eingestuft werden. 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausge-
richteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen  

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Inves-
titionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichti-
gung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde 

liegenden Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder 

Kernenergie inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu 

qualifizieren.  

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxono-
mie überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxono-
mie erheblich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in 
den Bereichen fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbe-
grenzungen und die 
Umstellung auf er-
neuerbare Stromer-
zeugung oder kohlen-
stoffarme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. Mit 
Blick auf die Kern-
energie umfassen die 
Kriterien umfassende 
Vorschriften für die 
nukleare Sicherheit 
und die Abfallentsor-
gung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen 
weitere Aktivitäten 
direkt dazu, einen 
wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung eines 
Umweltziels zu leis-
ten. 
Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die un-
ter anderem Treib-
hausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistun-
gen entsprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der 
EU-Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wer-

den. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen 

werden? 

Nicht anwendbar 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 
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Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 

finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 https://funds.edram.com/funds-list 

   

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV – Global Allocation    
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500W0K286K8519W62 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des Teilfonds 

 
Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20%* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investi-

tion in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investi-

tion keine Umweltziele 

oder sozialen Ziele er-

heblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, 

in die investiert wird, 

Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmens-

führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstä-

tigkeiten. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 
- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 
- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 
 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- 
und ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, 
das Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere 
Tools ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter 
basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen 
Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den 
Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie tragen die nachhaltigen Investitionen 
zu diesen Zielen bei?  

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen (SDG) fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, 
Quelle MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten 
Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-
de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-
ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen 
Anlagezielen nicht erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 
Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset 
Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und 
nicht konventionelle fossile Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 
Compact1 der Vereinten Nationen verstoßen. 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen:  Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initia-
tive, um Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzuneh-
men, indem sie sich verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Ar-
beitsstandards, der Umwelt und der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, ob das Finanzpro-

dukt den ökologischen 

oder sozialen Merk-

malen entspricht, die 

durch das Finanzpro-

dukt beworben wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus 
Tabelle 1 von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung 
(SFDR) werden im Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-
Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine 
nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige 
Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools zur Portfolioüberwachung 
integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung kontrolliert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das 
gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja,  

Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 
Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die 
Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen 
sowie das ESG-Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 
2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang 
nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf 
der Website www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ 
verfügbar. 

Nein  

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem sie 

Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine gute 

nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nichtfinanzielle Risiken zu 

erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-

Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating 

oder aus „Schwellenländern“, mindestens 90 % der von Unternehmen aus 

„Industrieländern“ mit einer großen Kapitalisierung (mit einem Marktwert von über 5 Mrd. 

Euro) ausgegebenen Aktien und mindestens 75 % des von Unternehmen aus 

„Schwellenländern“ mit einer großen, kleinen (mit einem Marktwert von weniger als 1 Mrd. 

Euro) oder mittleren Kapitalisierung ausgegebenen Aktien verfügen über ein ESG-Rating 

innerhalb des Portfolios. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder 

um ein Rating, das von einer externen Agentur für nicht finanzielle Daten bereitgestellt wird. 

Diese Kennzahlen werden als Kapitalisierung des Nettovermögens des Organismus für 

gemeinsame Anlagen ausgedrückt. Am Ende dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-

Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums.   

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen 

an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in 

Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, 

sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses 

Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse 

des Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des 

Emittenten bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus 

unserer internen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die 

nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet.    

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageentschei-

dungen anhand von Faktoren 

wie Anlageziele und Risikoto-

leranz. 

Praktiken der guten Un-
ternehmensführung be-
ziehen sich auf solide Ma-
nagementstrukturen, die 
Beziehungen zu den Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beitern, die Vergütung 
der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die Ein-
haltung der Steuerbestim-
mungen. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf öko-
logische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 

des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 

getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 

die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Inves-

titionen eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend 

gehaltene Barmittel.  

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Un-

terkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit öko-

logischen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Inves-

titionen eingestuft werden. 

 
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewer-
tung, wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merk-
male ausgerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung 
des Fonds oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils 

Investitionen1

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen                           
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %
#2 Andere 

Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, in 

die investiert wird, auf-

zeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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nachhaltiger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engage-
ment nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen 
Basistitel herangezogen. 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 
investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 
 

Ja 
 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 

 
Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 
Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 
Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 
inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxono-
mie überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxono-
mie erheblich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für wirtschaftliche Tätigkei-
ten in den Bereichen fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegier-
ten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu erfül-
len, beinhalten die Kri-
terien für fossiles Gas 
Emissionsbegrenzungen 
und die Umstellung auf 
erneuerbare Stromer-
zeugung oder kohlen-
stoffarme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. Mit Blick 
auf die Kernenergie 
umfassen die Kriterien 
umfassende Vorschrif-
ten für die nukleare Si-
cherheit und die Ab-
fallentsorgung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-ar-
men Alternativen gibt 
und die unter anderem 
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

   

Referenzwerte sind 

Indizes, anhand de-

rer gemessen wer-

den kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm beworbe-

nen ökologischen 

oder sozialen Merk-

male erreicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV – MILLESIMA 2030   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  9695006SG8MWJ20WOK84 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-
ment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-du-
rable.pdf 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Umwelt-

ziel könnten taxono-

miekonform sein oder 

nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investi-

tion in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, voraus-

gesetzt, dass diese In-

vestition keine Umwelt-

ziele oder sozialen Ziele 

erheblich beeinträch-

tigt und die Unterneh-

men, in die investiert 

wird, Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh-

mensführung anwen-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 
werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 
ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 
Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 
ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 
Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 
durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 
zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei? 

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der 
Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, 
sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-
rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR 

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen Scha-
den hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere:  

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 
(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fos-
sile Energien umfasst, 

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Com-
pact der Vereinten Nationen verstoßen.1 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt und 
der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in Bezug auf Um-

welt-, Sozial- und Perso-

nalfragen, die Achtung der 

Menschenrechte und die 

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren wird 

gemessen, ob das Fi-

nanzprodukt den öko-

logischen oder sozia-

len Merkmalen ent-

spricht, die durch das 

Finanzprodukt bewor-

ben werden.  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und 
sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschrei-
bung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools 
zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung 
kontrolliert.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multina-
tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle 

und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen 

des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken 

sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. Die 

regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so 

genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 

ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-

rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach 

dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dür-

fen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzpro-

dukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 

Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 

beeinträchtigen. 

X 

- 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. Mit dieser Zielset-

zung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe Ratingagentur bereitge-

stelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der Grundlage einer durch die 

Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren Website verfügbar ist. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden?  

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 

und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating haben ein ESG-

Rating auf Ebene des Teilfonds. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder 

um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. 

Beide Kennzahlen werden als Kapitalisierung des Nettovermögens des Organismus für gemein-

same Anlagen ausgedrückt.   

 

Am Ende dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anla-

geuniversums. 

Das Titelauswahlverfahren umfasst auch ein Negativscreening zum Ausschluss von Unterneh-

men, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der Herstellung kontrover-

ser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, nicht konventionellen fossi-

len Energien, Tabak und Palmöl engagiert sind, sowie von Unternehmen, die gegen eines der 

zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstim-

mung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügba-

ren Ausschlusspolitik Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeits-

risikos. 
 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine Mindest-

bewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder von einem 

externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet. 

 

Praktiken der guten 

Unternehmensfüh-

rung beziehen sich auf 

solide Management-

strukturen, die Bezie-

hungen zu den Mitar-

beiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie 

die Einhaltung der 

Steuerbestimmungen. 

Die Anlagestrategie 

bestimmt die Anlage-

entscheidungen an-

hand von Faktoren wie 

Anlageziele und Risi-

kotoleranz. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermö-
genswerte, die als nachhaltige Investitionen gelten (#1A Nachhaltige Investitionen). Eine genaue Be-
schreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Finanzprodukts ent-
halten.  

 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-

produkts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 

werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 

oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf öko-

logische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wer-

den. 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, wird die-
ses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Inves-
titionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder im Rahmen eines Se-
lektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden 
nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte 
der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensalloka-
tion gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen 
in bestimmte Vermö-
genswerte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten werden in 
Prozent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln; 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen Inves-
titionen der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.  

 

 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben 
der EU-Taxonomie 
zu erfüllen, beinhal-
ten die Kriterien für 
fossiles Gas Emissi-
onsbegrenzungen 
und die Umstellung 
auf erneuerbare 
Stromerzeugung 
oder kohlenstoff-
arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Mit 
Blick auf die Kern-
energie umfassen 
die Kriterien umfas-
sende Vorschriften 
für die nukleare Si-
cherheit und die 
Abfallentsorgung. 
 
Ermöglichende Tä-
tigkeiten befähigen 
weitere Aktivitäten 
direkt dazu, einen 
wesentlichen Bei-
trag zur Erreichung 
eines Umweltziels 
zu leisten. 
 
Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkei-
ten, für die es noch 
keine CO2-armen Al-
ternativen gibt und 
die unter anderem 
Treibhausgasemissi-
onswerte aufwei-
sen, die den besten 
Leistungen entspre-
chen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Nicht anwendbar 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische oder soziale 

Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst Investiti-

onen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

   

Referenzwerte 

sind Indizes, an-

hand derer ge-

messen werden 

kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm bewor-

benen ökologi-

schen oder sozia-

len Merkmale er-

reicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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ANHANG II 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV – Global Resilience   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  969500JXCV3PA08W6C53 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

*In Prozent des Nettovermögens des Teilfonds 

 
Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20%* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investition 

in eine Wirtschaftstätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

sozialen Ziels beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder sozia-

len Ziele erheblich be-

einträchtigt und die Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung an-

wenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Um-

weltziel könnten taxo-

nomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 
- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 
- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 
 
Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- 
und ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, 
das Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere 
Tools ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter 
basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen 
Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den 
Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 
diesen Zielen bei?  

„Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) 
der Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle 
MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung 
einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-
de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-
ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 
Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset 
Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und 
nicht konventionelle fossile Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 

Compact32 der Vereinten Nationen verstoßen. 

 

32 Global Compact der Vereinten Nationen:  Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um Unter-
nehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich verpflich-
ten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt und der Korrupti-
onsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die mit dem 

Finanzprodukt bewor-

benen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht werden. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus 
Tabelle 1 von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung 
(SFDR) werden im Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-
Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine 
nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige 
Investition auf unserer Website). Sie sind in die Tools zur Portfolioüberwachung 
integriert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das 
gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja,  

Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 
Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die 
Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen 
sowie das ESG-Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 
2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang 
nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf 
der Website www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ 
verfügbar. 

Nein  

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 

 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in Bezug auf Um-

welt-, Sozial- und Perso-

nalfragen, die Achtung der 

Menschenrechte und die 

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 



EDR SICAV – GLOBAL RESILIENCE 
 

25.03.2025                                                                                                                                                 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem sie 

Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine gute 

nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken zu 

erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es 

sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen 

Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat der 

Fonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen 

an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in 

Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, 

sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses 

Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des 

nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse 

des Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des 

Emittenten bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus 

unserer internen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die 

nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet.    

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand 

von Faktoren wie Anla-

geziele und Risikotole-

ranz. 

Praktiken der guten 
Unternehmensführung 
beziehen sich auf solide 
Managementstruktu-
ren, die Beziehungen zu 
den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die 
Vergütung der Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter sowie die Einhal-
tung der Steuerbestim-
mungen. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 

Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 

wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die 

weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene 

Barmittel.  

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-

tegorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-

schen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. 

#2 Andere Investitionen: Diese Kategorie umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die 

weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene 

Barmittel. 

 

 

Investitionen1

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %
#2 Andere 

Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

beschreibt den Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- vom Umsatz, um den 

Anteil der Erträge aus um-

weltfreundlichen Aktivitä-

ten der Unternehmen, in 

die investiert wird, wider-

zuspiegeln; 

- von den Investitionsaus-

gaben, um aufzuzeigen, 

welche ökologischen In-

vestitionen die Unterneh-

men, in die investiert 

wird, getätigt haben, z. B. 

für den Übergang zu einer 

ökologischen Wirtschaft; 

- von den Betriebsausga-

ben (OpEx), um die ökolo-

gischen Betriebsaktivitä-

ten der Unternehmen, in 

die die Investitionen flie-

ßen, widerzuspiegeln. 
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausge-
richteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder 
im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Inves-
titionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichti-
gung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 
investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 33 
 

Ja 
 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 
Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 
Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 
inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 
die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 
Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 
Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 
Staaten. 

 

 

1 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie überein, wenn sie zur Begren-
zung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken 
Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in 
der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 

EU-Taxonomie zu erfül-

len, beinhalten die Krite-

rien für fossiles Gas 

Emissionsbegrenzungen 

und die Umstellung auf 

erneuerbare Stromer-

zeugung oder kohlen-

stoffarme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Mit Blick auf 

die Kernenergie umfas-

sen die Kriterien umfas-

sende Vorschriften für 

die nukleare Sicherheit 

und die Abfallentsor-

gung. 

 

Ermöglichende Tätigkei-

ten befähigen weitere 

Aktivitäten direkt dazu, 

einen wesentlichen Bei-

trag zur Erreichung eines 

Umweltziels zu leisten. 

 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die 

es noch keine CO2-ar-

men Alternativen gibt 

und die unter anderem 

Treibhausgasemissions-

werte aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Nicht anwendbar 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

Das Symbol  

steht für nachhaltige In-

vestitionen mit einem 

Umweltziel, die die Kri-

terien für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten ge-

mäß der EU-Taxonomie 

nicht berücksichtigen. 

Referenzwerte 

sind Indizes, an-

hand derer ge-

messen werden 

kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm bewor-

benen ökologi-

schen oder sozia-

len Merkmale er-

reicht. 
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Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

   

https://funds.edram.com/funds-list
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ANHANG II 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV – Mission Europa  
Unternehmenskennung (LEI-Code):  9695001666EB3LA5JS72 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

*In Prozent des Nettovermögens des Teilfonds 

 
Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-

investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-

durable.pdf 

 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investi-

tion in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, voraus-

gesetzt, dass diese In-

vestition keine Um-

weltziele oder sozialen 

Ziele erheblich beein-

trächtigt und die Unter-

nehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrens-

weisen einer guten Un-

ternehmensführung 

anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Ver-

ordnung (EU) 

2020/852 festgelegt 

ist und ein Verzeichnis 

von ökologisch nach-

haltigen Wirt-

schaftstätigkeiten ent-

hält. Diese Verord-

nung umfasst kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Um-

weltziel könnten taxo-

nomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?  

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 
- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 
- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 
 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- 
und ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, 
das Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere 
Tools ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter 
basierende Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen 
Themen, die durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den 
Anlageverwaltern zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 
diesen Zielen bei?  

„Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) 
der Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle 
MSCI, sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung 
einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-
de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-
ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen 
Schaden hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere: 

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset 
Management (France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und 
nicht konventionelle fossile Energien umfasst,  

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global 

Compact34 der Vereinten Nationen verstoßen. 

 

34 Global Compact der Vereinten Nationen:  Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um Unter-
nehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich verpflich-
ten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt und der Korrupti-
onsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen 

von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in Bezug auf 

Umwelt-, Sozial- und Per-

sonalfragen, die Achtung 

der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung. 

Mit Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird gemes-

sen, inwieweit die mit 

dem Finanzprodukt be-

worbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht wer-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR-ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus 
Tabelle 1 von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung 
(SFDR) werden im Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-
Ratingmodells berücksichtigt und sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine 
nachhaltige Investition (siehe die Beschreibung der Methodik für eine nachhaltige 
Investition auf unserer Website). Sie sind in die Tools zur Portfolioüberwachung 
integriert. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das 
gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja,  

Der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf 
Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
werden zudem im Rahmen des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die 
Emittenten berücksichtigt und wirken sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen 
sowie das ESG-Gesamtrating aus. 

Die regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 
2019/2088, der so genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang 
nennen, in dem die ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf 
der Website www.edmond-de-rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ 
verfügbar. 

Nein  

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 

nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-

den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

X 

 

Praktiken der guten 

Unternehmensführung 

beziehen sich auf solide 

Managementstruktu-

ren, die Beziehungen zu 

den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die 

Vergütung der Mitar-

beiterinnen und Mitar-

beiter sowie die Einhal-

tung der Steuerbestim-

mungen. 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem sie 

Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine gute 

nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken zu 

erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe 

Ratingagentur bereitgestelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der 

Grundlage einer durch die Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren 

Website verfügbar ist. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es 

sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen 

Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Verfahrens hat der 

Fonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anlageuniversums. 

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren auch ein Negativscreening zum 

Ausschluss von Unternehmen, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen 

an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in 

Kraftwerkskohle, Tabak, Palmöl und nicht konventionellen fossilen Energien engagiert sind, 

sowie von Unternehmen, die gegen eines der zehn Prinzipien des Global Compact der 

Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstimmung mit der auf der Website von 

Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügbaren Ausschlusspolitik. Dieses 

Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeitsrisikos. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des 

nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer 

umfassenden Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse 

des Emittenten sowie durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des 

Emittenten bewertet. Eine Mindestbewertung für die Unternehmensführung, die aus 

unserer internen ESG-Analyse oder von einem externen Anbieter stammt, wird auf die 

nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet.    

Die Anlagestrategie be-

stimmt die Anlageent-

scheidungen anhand 

von Faktoren wie Anla-

geziele und Risikotole-

ranz. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale). 
Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Vermögenswerte, die als 
nachhaltige Investitionen gelten (#1 Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des 

Finanzprodukts enthalten. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 

Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 

wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die 

weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene 

Barmittel.  

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-

tegorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-

schen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. 

#2 Andere Investitionen: Diese Kategorie umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die 

weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene 

Barmittel. 

Investitionen1

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

beschreibt den Anteil der 

Investitionen in be-

stimmte Vermögens-

werte. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- vom Umsatz, um den 

Anteil der Erträge aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unterneh-

men, in die investiert 

wird, widerzuspiegeln; 

- von den Investitions-

ausgaben, um aufzuzei-

gen, welche ökologischen 

Investitionen die Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, getätigt haben, z. B. 

für den Übergang zu ei-

ner ökologischen Wirt-

schaft; 

- von den Betriebsausga-

ben (OpEx), um die ökolo-

gischen Betriebsaktivitä-

ten der Unternehmen, in 

die die Investitionen flie-

ßen, widerzuspiegeln. 
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, 
wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausge-
richteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder im 
Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investiti-
onen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichtigung 
der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?  
 

Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 
investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 35 
 

Ja 
 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 

 
Nein 
 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 
Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 
Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 
inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren. 

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

 

1 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie überein, wenn sie zur Begren-
zung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken 
Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in 
der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Die Vermö-

gensallokation 

gibt den jeweili-

gen Anteil der In-

vestitionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

 

 

x 

  

Um die Vorgaben der 

EU-Taxonomie zu erfül-

len, beinhalten die Krite-

rien für fossiles Gas 

Emissionsbegrenzungen 

und die Umstellung auf 

erneuerbare Stromer-

zeugung oder kohlen-

stoffarme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Mit Blick auf 

die Kernenergie umfas-

sen die Kriterien umfas-

sende Vorschriften für 

die nukleare Sicherheit 

und die Abfallentsor-

gung. 

 

Ermöglichende Tätigkei-

ten befähigen weitere 

Aktivitäten direkt dazu, 

einen wesentlichen Bei-

trag zur Erreichung eines 

Umweltziels zu leisten. 

 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die 

es noch keine CO2-ar-

men Alternativen gibt 

und die unter anderem 

Treibhausgasemissions-

werte aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Nicht anwendbar 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 
Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Das Symbol  

steht für nachhaltige In-

vestitionen mit einem 

Umweltziel, die die Kri-

terien für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten ge-

mäß der EU-Taxonomie 

nicht berücksichtigen. 

Referenzwerte 

sind Indizes, an-

hand derer ge-

messen werden 

kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm bewor-

benen ökologi-

schen oder sozia-

len Merkmale er-

reicht. 
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Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

   

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV – MILLESIMA 2032   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  9695006HJQZ7O6O5UW02 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-
ment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-du-
rable.pdf 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Umwelt-

ziel könnten taxono-

miekonform sein oder 

nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

  

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investi-

tion in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, voraus-

gesetzt, dass diese In-

vestition keine Umwelt-

ziele oder sozialen Ziele 

erheblich beeinträch-

tigt und die Unterneh-

men, in die investiert 

wird, Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh-

mensführung anwen-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 
werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 
ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 
Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 
ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 
Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 
durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 
zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei? 

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der 
Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, 
sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-
rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR 

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen Scha-
den hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere:  

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 
(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fos-
sile Energien umfasst, 

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Com-
pact der Vereinten Nationen verstoßen.1 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt und 
der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in Bezug auf Um-

welt-, Sozial- und Perso-

nalfragen, die Achtung der 

Menschenrechte und die 

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren wird 

gemessen, ob das Fi-

nanzprodukt den öko-

logischen oder sozia-

len Merkmalen ent-

spricht, die durch das 

Finanzprodukt bewor-

ben werden.  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und 
sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschrei-
bung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools 
zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung 
kontrolliert.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multina-
tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle 

und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen 

des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken 

sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. Die 

regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so 

genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 

ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-

rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach 

dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dür-

fen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzpro-

dukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 

Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 

beeinträchtigen. 

X 

- 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. Mit dieser Zielset-

zung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe Ratingagentur bereitge-

stelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der Grundlage einer durch die 

Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren Website verfügbar ist. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden?  

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 

und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating haben ein ESG-

Rating auf Ebene des Teilfonds. Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder 

um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. 

Beide Kennzahlen werden als Kapitalisierung des Nettovermögens des Organismus für gemein-

same Anlagen ausgedrückt.   

 

Am Ende dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anla-

geuniversums. 

Das Titelauswahlverfahren umfasst auch ein Negativscreening zum Ausschluss von Unterneh-

men, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der Herstellung kontrover-

ser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, nicht konventionellen fossi-

len Energien, Tabak und Palmöl engagiert sind, sowie von Unternehmen, die gegen eines der 

zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstim-

mung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügba-

ren Ausschlusspolitik Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeits-

risikos. 
 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine Mindest-

bewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder von einem 

externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet. 

 

Praktiken der guten 

Unternehmensfüh-

rung beziehen sich auf 

solide Management-

strukturen, die Bezie-

hungen zu den Mitar-

beiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie 

die Einhaltung der 

Steuerbestimmungen. 

Die Anlagestrategie 

bestimmt die Anlage-

entscheidungen an-

hand von Faktoren wie 

Anlageziele und Risi-

kotoleranz. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). Das Finanzprodukt investiert mindestens 20 % seines Vermögens in Ver-
mögenswerte, die als nachhaltige Investitionen gelten (#1A Nachhaltige Investitionen). 
Eine genaue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Fi-
nanzprodukts enthalten.  

 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Fi-

nanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wur-

den. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die we-

der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkatego-

rien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-

schen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen einge-

stuft werden. 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewertung, wird die-
ses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Inves-
titionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Fonds oder im Rahmen eines Se-
lektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen im Fonds werden 
nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engagement nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte 
der Short-Positionen und der gehaltenen Basistitel herangezogen. 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

20 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %#2 Andere 
Investitionen

0 %

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 

der Investitionen in be-

stimmte Vermögenswerte 

an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unternehmen, 

in die investiert wird, wi-

derspiegeln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, aufzeigen, 

z. B. für den Übergang zu 

einer grünen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen? 2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.  

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbegren-
zungen und die Um-
stellung auf erneuer-
bare Stromerzeugung 
oder kohlenstoffarme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Mit Blick auf die 
Kernenergie umfas-
sen die Kriterien um-
fassende Vorschriften 
für die nukleare Si-
cherheit und die Ab-
fallentsorgung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter an-
derem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 

0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Nicht anwendbar 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 
https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten ge-

mäß der EU-Taxono-

mie nicht berücksichti-

gen. 

   

Referenzwerte 

sind Indizes, an-

hand derer ge-

messen werden 

kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm bewor-

benen ökologi-

schen oder sozia-

len Merkmale er-

reicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SFDR-ANHANG 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: EdR SICAV - Millesima Emerging 2032   
Unternehmenskennung (LEI-Code):  9695001F2DVY47UL4963 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

*In Prozent des Nettovermögens des OGAW. 

 

Die Beschreibung der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) definierten 

Methodik für nachhaltige Investitionen ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 

verfügbar:  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-invest-
ment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-du-
rable.pdf 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___ % 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
5 %* an nachhaltigen Investitionen 
 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. Diese Verord-

nung umfasst kein Ver-

zeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten. 

Nachhaltige Investitio-

nen mit einem Um-

weltziel könnten taxo-

nomiekonform sein 

oder nicht. 

 X 

 

 

 

X 

 

X 

 

  

Eine nachhaltige Inves-

tition ist eine Investi-

tion in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, voraus-

gesetzt, dass diese In-

vestition keine Umwelt-

ziele oder sozialen Ziele 

erheblich beeinträch-

tigt und die Unterneh-

men, in die investiert 

wird, Verfahrensweisen 

einer guten Unterneh-

mensführung anwen-

den. 

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, die durch unser ESG-Analysemodell 
(Environment, Social, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) identifiziert 
werden, darunter insbesondere: 

- Umwelt: Umweltmanagementstrategie, Energieverbrauch, Ausstoß an Treibhausgasen, 
Wasser, Abfall, Umweltverschmutzung, Umweltauswirkungen 

- Soziales: Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement, soziale Auswirkungen, Stakeholder-
Beziehungen, Gesundheit und Sicherheit. 

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale benannt. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben 
werden, herangezogen? 

Den Anlageverwaltern stehen Tools zur Portfolioüberwachung zur Verfügung, die Klima- und 
ESG-Indikatoren liefern, darunter den CO2-Fußabdruck oder die Portfoliotemperatur, das 
Engagement in den unterschiedlichen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
(SDG) sowie das Umweltrating und das soziale Rating der Investitionen. Unsere Tools 
ermöglichen uns eine konsolidierte Ansicht des Portfolios, ebenso wie eine 
emittentenspezifische Analyse. Unsere interne und/oder auf Daten externer Anbieter basierende 
Analyse liefert zudem eine Bewertung der einzelnen ökologischen und sozialen Themen, die 
durch den Teilfonds beworben werden, und diese Bewertungen stehen den Anlageverwaltern 
zur Verfügung. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei? 

Als nachhaltige Investitionen gelten Unternehmen, die positiv zu einem ökologischen oder 
sozialen Ziel beitragen, Unternehmen, die mindestens eines der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der 
Vereinten Nationen fördern, bei einem Schwellenwert von mindestens ≥ 2,5/10, Quelle MSCI, 
sofern sie die DNSH-Kriterien sowie die Kriterien einer guten Unternehmensführung einhalten. 

Weitere Informationen sind in dem folgenden Dokument zu finden: https://www.edmond-de-
rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR 

ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet?  

Die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen dürfen keinen erheblichen Scha-
den hinsichtlich eines nachhaltigen Investitionsziels verursachen, insbesondere:  

- durch die Anwendung der Ausschlusspolitik von Edmond de Rothschild Asset Management 
(France), die umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl, Kraftwerkskohle und nicht konventionelle fos-
sile Energien umfasst, 

- indem darauf geachtet wird, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen den Global Com-
pact der Vereinten Nationen verstoßen.1 

 

1 Global Compact der Vereinten Nationen: Im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Initiative, um 
Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu animieren, eine sozial verantwortliche Haltung einzunehmen, indem sie sich 
verpflichten, mehrere Prinzipien hinsichtlich der Menschenrechte, der internationalen Arbeitsstandards, der Umwelt und 
der Korruptionsbekämpfung umzusetzen und voranzutreiben. 

Die wichtigsten nachteili-

gen Auswirkungen sind 

die bedeutendsten nach-

teiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeits-

faktoren in Bezug auf Um-

welt-, Sozial- und Perso-

nalfragen, die Achtung der 

Menschenrechte und die 

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung. 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren wird 

gemessen, ob das Fi-

nanzprodukt den öko-

logischen oder sozia-

len Merkmalen ent-

spricht, die durch das 

Finanzprodukt bewor-

ben werden.  

https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/Responsible-investment/OUR%20ENGAGEMENT/FR/EdRAM-Definition-et-methodologie-Investissement-durable.pdf
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Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?   

Indikatoren für nachteilige Auswirkungen und insbesondere die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 
von Anhang 1 der Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegungsverordnung (SFDR) werden im 
Rahmen des Anlageverfahrens des Teilfonds und unseres ESG-Ratingmodells berücksichtigt und 
sind zudem Bestandteil unserer Definition für eine nachhaltige Investition (siehe die Beschrei-
bung der Methodik für eine nachhaltige Investition auf unserer Website). Sie werden in die Tools 
zur Portfolioüberwachung integriert und durch das Verwaltungsteam und die Risikoabteilung 
kontrolliert.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 
in Einklang? Nähere Angaben:  

Die Anlageverwalter wählen nachhaltige Investitionen gemäß den OECD-Leitsätzen für multina-
tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte aus. Dabei schließen sie jedes Unternehmen aus, das gegen die Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen verstößt. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er in erster Linie die Ausschlusspolitik von Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) anwendet, insbesondere im Hinblick auf Kraftwerkskohle 

und umstrittene Waffen. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden zudem im Rahmen 

des internen oder des externen ESG-Analysemodells für die Emittenten berücksichtigt und wirken 

sich auf die ökologischen und sozialen Bewertungen sowie das ESG-Gesamtrating aus. Die 

regelmäßigen Berichte des Teilfonds, die gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088, der so 

genannten Offenlegungsverordnung (SFDR), insbesondere den Umfang nennen, in dem die 

ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden, sind auf der Website www.edmond-de-

rothschild.com unter der Registerkarte „Fund Center“ verfügbar. 

Nein  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach 

dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dür-

fen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzpro-

dukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden 

Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 

beeinträchtigen. 

X 

- 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die ESG-Strategie des Teilfonds verfolgt das Ziel, Anlagegelegenheiten zu identifizieren, indem 

sie Unternehmen identifiziert, die eine positive ökologische oder soziale Auswirkung und eine 

gute nichtfinanzielle Performance aufweisen. Sie zielt zudem darauf ab, nicht finanzielle Risiken 

zu erkennen, die unter finanziellen Gesichtspunkten zu Tage treten könnten. Mit dieser Zielset-

zung stützt sich der Teilfonds auf ein internes oder durch eine externe Ratingagentur bereitge-

stelltes ESG-Rating, kombiniert mit einem negativen Screening auf der Grundlage einer durch die 

Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlussliste, die auf deren Website verfügbar ist. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden?  

Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating 

und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder die von 

Schwellenländern ausgegeben werden, haben ein ESG-Rating auf Teilfondsebene.  

Darüber hinaus verfügen mindestens 90 % der Staatsanleihen von Industrieländern über ein ESG-

Rating innerhalb des Teilfonds. 

Dabei handelt es sich entweder um ein eigenes ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer 

externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Beide Kennzahlen werden als Ka-

pitalisierung des Nettovermögens des Organismus für gemeinsame Anlagen ausgedrückt.   

 

Am Ende dieses Verfahrens hat der Teilfonds ein ESG-Rating, das höher ist als das seines Anla-

geuniversums. 

Das Titelauswahlverfahren umfasst auch ein Negativscreening zum Ausschluss von Unterneh-

men, die gemäß den einschlägigen internationalen Konventionen an der Herstellung kontrover-

ser Waffen beteiligt sind, von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle, nicht konventionellen fossi-

len Energien, Tabak und Palmöl engagiert sind, sowie von Unternehmen, die gegen eines der 

zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, in Übereinstim-

mung mit der auf der Website von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verfügba-

ren Ausschlusspolitik Dieses Negativscreening führt zu einer Verminderung des Nachhaltigkeits-

risikos. 
 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung der Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden anhand einer umfassenden 

Analyse des Pfeilers „Unternehmensführung“ im Rahmen der ESG-Analyse des Emittenten sowie 

durch die Berücksichtigung von Kontroversen bezüglich des Emittenten bewertet. Eine Mindest-

bewertung für die Unternehmensführung, die aus unserer internen ESG-Analyse oder von einem 

externen Anbieter stammt, wird auf die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds angewendet. 

Praktiken der guten 

Unternehmensfüh-

rung beziehen sich auf 

solide Management-

strukturen, die Bezie-

hungen zu den Mitar-

beiterinnen und Mitar-

beitern, die Vergütung 

der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie 

die Einhaltung der 

Steuerbestimmungen. 

Die Anlagestrategie 

bestimmt die Anlage-

entscheidungen an-

hand von Faktoren wie 

Anlageziele und Risi-

kotoleranz. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Das Finanzprodukt investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte, die 
nach dem ESG-Verfahren als „zulässig“ eingestuft wurden – das heißt, in Anlagen, die auf die be-
worbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale). Das Finanzprodukt investiert mindestens 5 % seines Vermögens in Ver-
mögenswerte, die als nachhaltige Investitionen gelten (#1A Nachhaltige Investitionen). Eine ge-
naue Beschreibung der Vermögensallokation dieses Finanzprodukts ist im Prospekt des Finanzpro-
dukts enthalten.  

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 
wurden. 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die 
weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. Dies umfasst Investitionen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene 
Barmittel. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterka-
tegorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologi-
schen oder sozialen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

 

Es werden nur Single-Name-Derivate eingesetzt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

Verfügt der Emittent des Basiswerts des Derivats über eine (interne oder externe) ESG-Bewer-
tung, wird dieses Derivat bei der Berechnung des Anteils der auf ökologische oder soziale Merk-
male ausgerichteten Investitionen, bei der Bestimmung der durchschnittlichen ESG-Bewertung 
des Fonds oder im Rahmen eines Selektivitätsansatzes berücksichtigt. Zur Berechnung des Anteils 
nachhaltiger Investitionen im Fonds werden nur Single-Name-Derivate mit einem Long-Engage-
ment nach Berücksichtigung der Kompensationseffekte der Short-Positionen und der gehaltenen 
Basistitel herangezogen. 

 

Investitionen

#1Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale

75 %

#1A Nachhaltige 
Investitionen

5 %

Taxonomiekonform

Andere ökologische

Soziale Investitionen
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale

0 %
#2 Andere 

Investitionen

0 %

Die Vermögensalloka-

tion gibt den jeweiligen 

Anteil der Investitionen 

in bestimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten werden in Pro-

zent angegeben: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreundlichen 

Aktivitäten der Unter-

nehmen, in die inves-

tiert wird, widerspie-

geln; 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitio-

nen der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

aufzeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer grü-

nen Wirtschaft; 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, widerspie-

geln. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

 
Hat das Finanzprodukt in fossile Gas- und/oder Kernenergieaktivitäten 

investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?2 

 
Ja 

 

 In fossilem Gas  In Kernenergie 
 

Nein 

 

Aufgrund des derzeitigen Stands der von den Unternehmen bereitgestellten nichtfinanziellen 

Informationen sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die zugrunde liegenden 

Investitionen, die den Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie 

inhärent sind, gemäß der EU-Taxonomie genau zu identifizieren und zu qualifizieren.  

 
In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, 

die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

 

 

2 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie stimmen nur dann mit der EU-Taxonomie 
überein, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – siehe die Erläuterung am linken Rand. Alle Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
fossiles Gas und Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind in der delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

0 %

100 %

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

0 %

100 %

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen, ohne Staatsanleihen

Taxonomiekonform:
fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

 

x 

  

Um die Vorgaben der 
EU-Taxonomie zu er-
füllen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles 
Gas Emissionsbegren-
zungen und die Um-
stellung auf erneuer-
bare Stromerzeugung 
oder kohlenstoffarme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Mit Blick auf die 
Kernenergie umfassen 
die Kriterien umfas-
sende Vorschriften für 
die nukleare Sicherheit 
und die Abfallentsor-
gung. 
 
Ermöglichende Tätig-
keiten befähigen wei-
tere Aktivitäten direkt 
dazu, einen wesentli-
chen Beitrag zur Errei-
chung eines Umwelt-
ziels zu leisten. 
 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter an-
derem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen ent-
sprechen. 0 % 

Die Grafik zeigt 0 % der Gesamtinvestitionen 

0 % 
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Nicht anwendbar 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 

Die Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfasst die Investitionen, die weder auf ökologische oder soziale 

Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Dies umfasst Investiti-

onen zu Absicherungszwecken und ergänzend gehaltene Barmittel. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale ausgerichtet ist?   

Es wurde kein Referenzwert hinsichtlich der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale benannt. 

 

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Nicht anwendbar 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

Nicht anwendbar 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Nicht anwendbar 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Index eingesehen werden? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

 

 

https://funds.edram.com/funds-list 

Das Symbol  

steht für nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten ge-

mäß der EU-Taxono-

mie nicht berücksichti-

gen. 

   

Referenzwerte 

sind Indizes, an-

hand derer ge-

messen werden 

kann, ob das Fi-

nanzprodukt die 

von ihm bewor-

benen ökologi-

schen oder sozia-

len Merkmale er-

reicht. 

https://funds.edram.com/funds-list
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SATZUNG 

 

Edmond de Rothschild SICAV  
INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL (SICAV) MIT MEHREREN 

TEILFONDS 
SICAV in Form einer Aktiengesellschaft 
Gesellschaftssitz: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS 
Handelsregister PARIS 850 407 297 

 
 
 

 
 

 
TITEL I – RECHTSFORM – ZWECK – FIRMA – SITZ DER GESELLSCHAFT – DAUER DER GESELLSCHAFT 

 
 

ARTIKEL 1 – RECHTSFORM  
 
Von den Inhabern nachstehender und künftiger Aktien wird eine Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital 
(Société d’Investissement à Capital Variable, SICAV) gegründet, auf die insbesondere die Bestimmungen des Code 
de Commerce (französisches Handelsgesetzbuch) für Aktiengesellschaften (Buch II – Titel II – Kapitel V), des Code 
Monétaire et Financier (französisches Währungs- und Finanzgesetzbuch) (Buch II – Titel I – Kapitel IV – Abschnitt 
I – Unterabschnitt I) und ihre jeweiligen Durchführungsbestimmungen sowie nachfolgende Texte und die 
vorliegende Satzung Anwendung finden. 
Die SICAV umfasst mehrere Teilfonds. Jeder Teilfonds gibt Aktienklassen aus, die die ihm zugeordneten 
Vermögenswerte der SICAV repräsentieren. In diesem Fall sind die für die Aktien der SICAV geltenden 
Bestimmungen dieser Satzung auf Aktienklassen anwendbar, die als Verbriefung des Vermögens eines jeden 
Teilfonds ausgegeben werden. 
 

 
ARTIKEL 2 - ZWECK  
 
Zweck dieser Gesellschaft ist die Bildung und Verwaltung eines aus Finanzinstrumenten und Einlagen bestehenden 
Portfolios. 
 
ARTIKEL 3 – FIRMA  
 
Die Gesellschaft firmiert als: Edmond de Rothschild SICAV, gefolgt von der Bezeichnung „Société d’Investissement 
à Capital Variable“ und gegebenenfalls dem Begriff „SICAV“.  
 
ARTIKEL 4 – SITZ DER GESELLSCHAFT  
 
Der eingetragene Sitz befindet sich in PARIS (75008), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré. 

 
ARTIKEL 5 – DAUER  
 
Die Dauer der Gesellschaft ist auf 99 Jahre ab ihrer Eintragung in das französische Handelsregister (Registre du 
Commerce et des Sociétés, R.C.S.) festgelegt, außer in den Fällen einer vorzeitigen Auflösung oder Verlängerung, 
wie in dieser Satzung vorgesehen. 
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Titel II – GRUNDKAPITAL – KAPITALVERÄNDERUNGEN – MERKMALE DER AKTIEN 
 
 

ARTIKEL 6 – GRUNDKAPITAL  
 
Das Grundkapital der SICAV beträgt 2.251.555.571,65 Euro und ist in 10.524.926,11 vollständig einbezahlte Aktien 
aufgeteilt. 
Es wurde in Form von Sacheinlagen gebildet. 

 

Für den Teilfonds EdR SICAV - Euro Sustainable Credit: 

Das Grundkapital des Teilfonds beträgt 126.085.387,20 Euro und ist in 354.369,97 vollständig einbezahlte Aktien 
aufgeteilt. 

Er wurde am 12.02.2019 durch die Übernahme aller Vermögenswerte des FCP Edmond de Rothschild Euro 
Sustainable Credit gegründet. 
 
Für den Teilfonds EdR SICAV - Euro Sustainable Growth: 
Das Grundkapital des Teilfonds beträgt 158.002.616,77 Euro und ist in 864.362,19 vollständig einbezahlte Aktien 
aufgeteilt. 
Er wurde am 12.02.2019 durch die Übernahme aller Vermögenswerte des FCP Edmond de Rothschild Euro 
Sustainable Growth gegründet. 
 
Für den Teilfonds EdR SICAV – Financial Bonds: 
Das Grundkapital des Teilfonds beträgt 1.967.467.567,68 Euro und ist in 9.306.193,95 vollständig einbezahlte 
Aktien aufgeteilt. 
Er wurde am 12.02.2019 durch die Übernahme aller Vermögenswerte des FCP Edmond de Rothschild Financial 
Bonds gegründet. 

 
Die SICAV ist eine SICAV mit Teilfonds und jeder Teilfonds gibt Aktienklassen aus, die die ihm zugeordneten 
Vermögenswerte der SICAV repräsentieren. In diesem Fall sind die für die Aktien der SICAV geltenden 
Bestimmungen dieser Satzung auf Aktienklassen anwendbar, die als Verbriefung des Vermögens des Teilfonds 
ausgegeben werden. 

 
Die Merkmale der verschiedenen Aktienklassen und die Bedingungen für deren Erwerb sind im Verkaufsprospekt 
der SICAV näher erläutert. 
 
Die verschiedenen Aktienklassen können insbesondere: 

- unterschiedlichen Regelungen der Ertragsausschüttung unterliegen (Ausschüttung oder Thesaurierung); 
- in unterschiedlichen Währungen aufgelegt werden; 
- unterschiedlichen Verwaltungskosten unterliegen; 
- unterschiedlichen Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen unterliegen; 
- unterschiedliche Nennwerte vorweisen; 
- eine vollständige oder unvollständige systematische Absicherung des Währungsrisikos durchführen, wie 

im Prospekt festgelegt. Diese Absicherung erfolgt durch Finanzinstrumente, die die Auswirkungen der 
Absicherungsgeschäfte für die anderen Aktienklassen des OGAW auf ein Mindestmaß reduzieren; 

     -   einem oder mehreren Vertriebsnetzen vorbehalten sein 
 
Auf Vorschlag des Verwaltungsrates und nach Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung können 
Aktien konsolidiert oder aufgeteilt werden. 
 
Auf Beschluss des Verwaltungsrats können die Aktien in Zehntel, Hundertstel, Tausendstel und Zehntausendstel 
– sogenannte Teilaktien – gestückelt werden. 
Die Vorschriften der Satzung, die die Ausgabe und die Rücknahme von Aktien regeln, gelten auch für Teilaktien, 
deren Wert sich stets proportional zum Wert der Aktien, die sie repräsentieren, verhalten wird. Sofern nicht anders 
vereinbart, gelten alle weiteren Bestimmungen der Satzung über die Aktien auch für die Teilaktien, ohne dass es 
einer weiteren Präzisierung bedarf. 
 
ARTIKEL 7 – KAPITALVERÄNDERUNGEN  
 
Das Kapital unterliegt Veränderungen aufgrund der Ausgabe neuer Aktien durch die Gesellschaft sowie 
Kapitalverringerungen aufgrund der Rücknahme von Aktien durch die Gesellschaft auf entsprechenden Antrag der 
Aktionäre. 
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ARTIKEL 8 – AUSGABE UND RÜCKNAHME VON AKTIEN  

 
Die Aktien werden jederzeit auf Antrag von Aktionären und auf Grundlage ihres Nettoinventarwerts, zuzüglich 
etwaiger Zeichnungsgebühren, ausgegeben. 
Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt 
angegeben sind. 
Rücknahmen können in bar erfolgen. 
Rücknahmen können ebenfalls in Form von Sachleistungen erfolgen. Entspricht die Rücknahme in Sachwerten 
einem repräsentativen Anteil des Vermögens im Portfolio, so muss nur die vom ausscheidenden Aktionär 
unterzeichnete schriftliche Vereinbarung vom OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft eingeholt werden. Wenn 
die Rücknahme in Sachwerten keinen repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios darstellt, 
müssen alle Aktionäre ihre schriftliche Vereinbarung unterzeichnen, die den ausscheidenden Aktionär ermächtigt, 
die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich festgelegte Vermögenswerte zu 
erhalten. 
Ist der Fonds ein ETF, können Rücknahmen auf dem Primärmarkt mit Zustimmung der 
Vermögensverwaltungsgesellschaft und unter Berücksichtigung des Interesses der Anteilinhaber unter den im 
Verkaufsprospekt oder in den Bestimmungen des Fonds festgelegten Bedingungen erfolgen. Die Vermögenswerte 
werden anschließend vom Inhaber des Emittentenkontos zu den im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten 
Bedingungen geliefert. 
Im Allgemeinen werden die rückgekauften Vermögenswerte gemäß den in Artikel 9 festgelegten Regeln bewertet 
und die Zeichnung erfolgt auf Grundlage des ersten Nettoinventarwerts nach Annahme der betreffenden 
Wertpapiere. 
Alle gezeichneten neuen Aktien müssen voll einbezahlt werden, da anderenfalls die Zeichnung ungültig wird, und 
sind mit der gleichen Gewinnberechtigung ausgestattet wie die zum Zeitpunkt der Zeichnung bereits ausgegebenen 
Aktien. 
Gemäß Artikel L 214-7-4 des Code Monétaire et Financier kann sowohl die Rücknahme von Aktien durch die 
Gesellschaft als auch die Ausgabe neuer Aktien vom Verwaltungsrat vorläufig ausgesetzt werden, wenn 
außergewöhnliche Umstände dies erforderlich machen und das Interesse der Aktionäre dies verlangt. 
Wenn das Nettovermögen der SICAV (oder gegebenenfalls eines Teilfonds) die vorgeschriebene Höhe 
unterschreitet, kann keine Aktienrücknahme (gegebenenfalls für den betreffenden Teilfonds) vorgenommen 
werden. 
 

Gemäß Artikel L. 214-7-4 Code Monétaire et Financier und 411-20-1 Règlement Général AMF (allgemeines 
Reglement der französischen Finanzmarktaufsicht) kann die Verwaltungsgesellschaft Rücknahmen begrenzen, 
wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern und wenn es im Interesse der Aktionäre oder der Öffentlichkeit 
liegt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann den sogenannten „Gates“-Mechanismus umsetzen, der ermöglicht, die 
Rücknahmeanträge der Aktionäre des betreffenden Teilfonds über mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, wenn 
diese ein bestimmtes Niveau übersteigen, das nach objektiven Kriterien festgelegt wurde. Der Schwellenwert, bei 
dessen Überschreiten die „Gates“ ausgelöst werden können, muss im Hinblick auf die Häufigkeit der Berechnung 
des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der Ausrichtung der Verwaltung und der Liquidität der Vermögenswerte im 
Portfolio begründet sein. Die Obergrenze für Rücknahmen kann von der Verwaltungsgesellschaft angewendet 
werden, wenn die auslösende Schwelle erreicht ist. Diese Schwelle ist im Abschnitt „Mechanismus zur Begrenzung 
von Rücknahmen („Gates“)“ des Prospekts eines jeden Teilfonds der SICAV angegeben. Wenn der betreffende 
Teilfonds mehrere Aktienklassen umfasst, ist der Schwellenwert des Verfahrens für alle Aktienklassen des 
Teilfonds gleich. 

 

Die auslösende Schwelle entspricht dem Verhältnis zwischen: 
- der festgestellten Differenz an ein und demselben Zusammenfassungsdatum zwischen der Anzahl der 
Aktien des Teilfonds, deren Rücknahme beantragt wird, oder dem Gesamtbetrag dieser Rücknahmen sowie der 
Anzahl der Aktien des Teilfonds, deren Zeichnung beantragt wird, oder dem Gesamtbetrag dieser Zeichnungen; 
und 
- dem Nettovermögen oder der Gesamtanzahl der Aktien des Teilfonds. 

 

Der Schwellenwert wird auf die zusammengefassten Rücknahmen für die Gesamtheit des Vermögens des 
Teilfonds angewendet und nicht auf spezifische Weise in Abhängigkeit von den Aktienklassen des Teilfonds. 
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Wenn die Rücknahmeanträge die auslösende Schwelle der „Gates“ überschreiten, kann die 
Verwaltungsgesellschaft dennoch beschließen, Rücknahmeanträge anzunehmen, die über die vorgesehene 
Obergrenze hinausgehen und somit mitunter gesperrte Aufträge teilweise oder vollständig ausführen. 

 

Während des Zeitraums der Anwendung des „Gates“-Mechanismus werden Rücknahmeaufträge von 
Anteilinhabern des Teilfonds, die Rücknahmen zum selben Nettoinventarwert beantragt haben, proportional zu 
ihren Anträgen ausgeführt. Der auf diese Weise nicht ausgeführte Anteil des Rücknahmeauftrags hat bei später 
eingereichten Rücknahmeaufträgen keinen Vorrang. Die Anteile der nicht ausgeführten und automatisch 
zurückgestellten Rücknahmeanträge sind nicht durch die Aktionäre des Teilfonds widerrufbar. 

 

Die maximale Dauer der Anwendung des Mechanismus der Obergrenze für Rücknahmen ist auf 20 
Nettoinventarwerte über drei Monate festgelegt. Die maximale Dauer der Anwendung der Obergrenze für 
Rücknahmen darf einen Monat nicht überschreiten.  

 

Zeichnungs- und Rücknahmevorgänge über dieselbe Anzahl von Aktien auf der Grundlage desselben 
Nettoinventarwerts und für ein und denselben Aktionär oder wirtschaftlich Berechtigten (sogenannte Round-Trip-
Transaktionen) unterliegen nicht den „Gates“. Diese Ausnahme gilt auch für den Wechsel von einer Anteilsklasse 
in eine andere Anteilsklasse zum selben Nettoinventarwert über denselben Betrag und für denselben Anteilinhaber 
oder wirtschaftlichen Eigentümer. 
 
Mögliche Mindestzeichnungsanforderungen gemäß den Modalitäten im Prospekt. 

 
Der OGAW kann in objektiven Situationen, die zur Schließung der Zeichnungen führen, wie z. B. das Erreichen 
einer Höchstzahl begebener Aktien, das Erreichen eines maximalen Vermögens oder der Ablauf einer bestimmten 
Zeichnungsfrist, die Ausgabe von Aktien gemäß Artikel L. 214-7-4 des Code Monétaire et Financier vorläufig oder 
endgültig, teilweise oder vollständig einstellen. Die Durchführung dieser Maßnahme erfordert die Benachrichtigung 
der bestehenden Aktionäre über deren Umsetzung sowie über die Schwelle und die objektive Situation, die zur 
teilweisen oder vollständigen Schließung geführt hat. Im Falle einer teilweisen Schließung werden in dieser 
Benachrichtigung ausdrücklich die Bedingungen festgelegt, unter denen bestehende Inhaber während der Dauer 
einer solchen teilweisen Schließung weiterhin zeichnen können. Die Aktionäre werden auch über den Beschluss 
des OGAW oder der Verwaltungsgesellschaft informiert, die Zeichnung ganz oder teilweise zu beenden (wenn sie 
die Auslöseschwelle unterschreitet) bzw. nicht zu beenden (im Falle einer Änderung des Schwellwerts oder einer 
objektiven Situation, die zur Umsetzung dieser Maßnahme geführt hat). Eine Änderung der vorgebrachten 
objektiven Situation oder der Auslöseschwelle der Maßnahme muss immer im Interesse der Aktionäre erfolgen. 
Die Informationen müssen in jedem Fall die genauen Gründe für diese Änderungen erläutern. 

 
ARTIKEL 9 – BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS DER AKTIEN  
 
Die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien erfolgt unter Berücksichtigung der im Verkaufsprospekt 
angeführten Bewertungsregeln. 
Darüber hinaus wird im Falle einer Zulassung zum Handel vom Marktbetreiber ein als Richtwert dienender 
Nettoinventarwert berechnet. 
 
Sacheinlagen dürfen nur Titel, Wertpapiere oder Kontrakte umfassen, die als Vermögensbestandteile des OGAW 
zugelassen sind; Sacheinlagen und -rückkäufe werden nach den für die Berechnung des Nettoinventarwerts 
geltenden Bewertungsregeln bewertet. 
 

 
ARTIKEL 10 – FORM DER AKTIEN  
 
Die Aktien können in Form von Inhaberaktien ausgegeben werden. 
Gemäß Artikel L. 211-4 des Code Monétaire et Financier sind die Wertpapiere in ein Register einzutragen, die 
entweder vom Emittenten oder von einem bevollmächtigten Vermittler geführt wird. 
Die Rechte der Inhaber werden im Fall von Inhaberaktien durch eine Eintragung ihres Namens in das Aktienregister 
bei einem Vermittler ihrer Wahl dargestellt. 
 
Die Gesellschaft kann auf eigene Kosten den Namen, die Nationalität und die Adresse der Aktionäre der SICAV 
sowie die Anzahl der von jedem einzelnen gehaltenen Wertpapier gemäß Artikel L. 211-5 des Code Monétaire et 
Financier erfragen. 
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ARTIKEL 11 – ZULASSUNG ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT  
 
Die Aktien können entsprechend den geltenden Vorschriften zum Handel an einem geregelten Markt und/oder in 
einem multilateralen Handelssystem zugelassen werden. Falls die SICAV, deren Aktien zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassen sind, ein Anlageziel hat, das auf einem Index basiert, muss sie einen Mechanismus 
eingerichtet haben, der sicherstellt, dass der Preis ihrer Aktien nicht deutlich von ihrem Nettoinventarwert abweicht. 
 
ARTIKEL 12 – MIT DEN AKTIEN VERBUNDENE RECHTE UND PFLICHTEN  
 
Jede Aktie verleiht in ihrer Eigenschaft als Gesellschaftskapital und als Gewinnbeteiligung Anspruch auf einen 
proportionalen Anteil am Kapitalanteil, den sie darstellt. 
Die mit der Aktie verbundenen Rechte und Pflichten folgen dem Eigentum an der Aktie. 
 
Das Eigentum an einer Aktie bedeutet automatisch die Einhaltung der Satzung der Gesellschaft und der 
Beschlüsse der Hauptversammlung. 
 
Wenn zur Ausübung eines Rechts der Besitz mehrerer Aktien erforderlich ist, und insbesondere im Falle eines 
Umtauschs oder einer Zusammenlegung, können die Inhaber von Einzelaktien oder diejenigen, die eine geringere 
Anzahl als die geforderte innehaben, diese Rechte nur unter der Bedingung ausüben, dass sie sich zur 
Durchsetzung ihrer persönlichen Interessen zusammenschließen und ggf. die erforderlichen Aktien kaufen oder 
verkaufen. 
 
ARTIKEL 13 – UNTEILBARKEIT DER AKTIEN  
 
Alle gemeinschaftlichen Inhaber einer Aktie bzw. die wirtschaftlich Berechtigten sind verpflichtet, sich gegenüber 
der Gesellschaft durch eine einzige Person, die sie einvernehmlich bestellt haben oder die ansonsten vom 
Präsidenten des Handelsgerichts am Sitz der Gesellschaft bestellt wird, vertreten zu lassen. 
 
Inhaber von Teilaktien können sich zusammenschließen. Sie müssen sich in diesem Fall entsprechend der im 
vorigen Absatz genannten Bedingungen von ein und derselben Person vertreten lassen, die für jede Gruppe die 
an das Eigentum an einer ganzen Aktie geknüpften Rechte geltend machen wird. 
 
Das mit der Aktie verbundene Stimmrecht steht dem Nießbraucher in der ordentlichen Hauptversammlung und 
dem bloßen Eigentümer in der außerordentlichen Hauptversammlung zu. 
 
 

TITEL III - VERWALTUNG UND GESCHÄFTSLEITUNG DER GESELLSCHAFT 
 

 
ARTIKEL 14 – VERWALTUNG  
 
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei und höchstens achtzehn Mitgliedern 
verwaltet, die von der Hauptversammlung ernannt werden. 
Während des Bestehens der Gesellschaft werden die Verwaltungsratsmitglieder von der ordentlichen 
Hauptversammlung der Aktionäre benannt oder in ihren Funktionen bestätigt. 
Die Verwaltungsratsmitglieder können natürliche oder juristische Personen sein. Letztere müssen ab ihrer 
Benennung einen ständigen Vertreter bestimmen, der denselben Bedingungen und Verpflichtungen und der 
gleichen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Verantwortlichkeit unterliegt, als wenn er im eigenen Namen Mitglied 
des Verwaltungsrates wäre, ohne Ausschluss der Verantwortlichkeit der juristischen Person, die er vertritt. 
Dieses Amt als ständiger Vertreter ist ihm für die Zeit verliehen, während der die juristische Person das Amt 
ausüben muss. Wenn die juristische Person ihrem Vertreter die Aufgabe entzieht, so hat sie diesen Widerruf wie 
auch die Identität des neuen ständigen Vertreters der SICAV unverzüglich und per Einschreiben mitzuteilen. 
Gleiches gilt für den Fall des Todes, des Rücktritts oder einer langfristigen Verhinderung des ständigen Vertreters. 
 
ARTIKEL 15 – AMTSDAUER DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER – NEUBESETZUNG DES 
VERWALTUNGSRATES  
 
Vorbehaltlich der Bestimmungen im letzten Absatz dieses Artikels beträgt die Amtszeit der ersten 
Verwaltungsratsmitglieder drei Jahre und die der folgenden Verwaltungsratsmitglieder höchstens sechs Jahre, 
wobei jedes Jahr dem Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Jahreshauptversammlungen entspricht. 
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Wenn ein oder mehrere Verwaltungsratsmandate aufgrund von Tod oder Rücktritt zwischen zwei 
Hauptversammlungen frei werden, kann der Verwaltungsrat vorläufige Benennungen aussprechen. 
Das vom Rat als Ersatz eines anderen vorläufig benannte Verwaltungsratsmitglied bleibt nur für die restliche 
Amtszeit seines Vorgängers im Amt. Seine Bestellung bedarf der Bestätigung durch die nächste 
Hauptversammlung. 
Jedes ausscheidende Verwaltungsratsmitglied kann wiedergewählt werden. Sie können jederzeit von der 
ordentlichen Hauptversammlung abberufen werden. 
 
Die Ämter der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder enden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der 
Aktionäre, in der über den Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres entschieden wurde und die in dem 
Jahr abgehalten wird, in dem das Amt ausläuft, wobei als vereinbart gilt, dass diese Ämter des betreffenden 
Mitglieds am 31. Dezember desselben Jahres auslaufen, wenn die Versammlung nicht im Laufe dieses Jahres 
abgehalten wird, vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmen. 
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann für eine Zeit von weniger als sechs Jahren ernannt werden, wenn dies 
erforderlich sein sollte, damit die Neubesetzung des Rates so regelmäßig wie möglich und komplett innerhalb jeder 
Sechsjahresperiode erfolgen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder 
erhöht oder verringert wurde und die regelmäßige Neubesetzung davon berührt wird. 
Fällt die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter das gesetzliche Minimum, müssen das bzw. die verbleibenden 
Mitglieder umgehend eine ordentliche Hauptversammlung einberufen, damit der Personalbestand des Rates 
vervollständigt werden kann. 
Gemäß den Bestimmungen darf nicht mehr als ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder das 70. Lebensjahr 
vollendet haben. 
 
Der Verwaltungsrat kann zu Teilen neu besetzt werden.  
 
Im Falle der Amtsniederlegung oder des Versterbens eines Verwaltungsratsmitglieds und wenn die Zahl der im 
Amt verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das satzungsmäßige Minimum unterschreitet oder diesem 
entspricht, kann der Rat vorläufig und für die Dauer des Mandats einen entsprechenden Ersatz einsetzen. 
 
ARTIKEL 16 – VERWALTUNGSRATSVORSITZ  
 
Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, bei dem es sich 
notwendigerweise um eine natürliche Person handeln muss, für eine vom Verwaltungsrat festgelegte Dauer, die 
die Amtszeit als Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten darf. 
Der Verwaltungsratsvorsitzende organisiert und leitet die Arbeit des Verwaltungsrates und ist diesbezüglich der 
Hauptversammlung gegenüber rechenschaftspflichtig. Er überwacht das Funktionieren der Organe der 
Gesellschaft und versichert sich insbesondere, dass die Verwaltungsratsmitglieder in der Lage sind, ihre 
Aufgaben zu erfüllen. 
Falls der Verwaltungsrat es für erforderlich hält, ernennt er auch einen stellvertretenden Vorsitzenden und kann 
einen Sekretär wählen, der nicht dem Verwaltungsrat angehören muss. 
 
Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Vorsitzenden wird die Sitzung des Verwaltungsrats vom 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Im Falle dessen Abwesenheit benennt der Rat den Sitzungsvorsitzenden 
aus seinen Mitgliedern. 
 
ARTIKEL 17 – SITZUNGEN UND BESCHLÜSSE DES RATES  
 
Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden entweder am Sitz der Gesellschaft oder an einem 
anderen in der Einberufungsmitteilung genannten Ort so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft 
erforderlich macht. 
Wurde der Rat seit mehr als zwei Monaten nicht mehr einberufen, so kann mindestens ein Drittel der Mitglieder 
den Vorsitzenden auffordern, den Verwaltungsrat zu einer bestimmten Tagesordnung einzuberufen. Auch der 
Generaldirektor kann den Vorsitzenden auffordern, den Verwaltungsrat zu einer bestimmten Tagesordnung 
einzuberufen. Der Vorsitzende ist an diese Aufforderungen gebunden. 
 
Im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen können die Bedingungen zur Durchführung von 
Sitzungen des Verwaltungsrats durch eine interne Regelung festgelegt werden. Die Sitzungen können per 
Videokonferenz abgehalten werden, mit Ausnahme hinsichtlich Beschlüssen, die gemäß dem Code de Commerce 
ausdrücklich nicht per Videokonferenz gefasst werden dürfen. 
 
Die Einberufungsmitteilungen erfolgen durch einfachen Brief oder auf andere Weise und im Notfall sogar mündlich. 
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Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse 
werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. 
Jedes Verwaltungsratsmitglied verfügt über eine Stimme. Im Falle der Stimmengleichheit ist die Stimme des 
Vorsitzenden der Sitzung ausschlaggebend. 
 
ARTIKEL 18 - PROTOKOLLE  
 
Es wird Protokoll geführt. Kopien oder Auszüge der Beschlüsse werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
ausgefertigt und beglaubigt. 
 
ARTIKEL 19 – BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSRATES  
 
Der Verwaltungsrat gibt die Leitlinien für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft vor und überwacht deren 
Durchführung. Er befasst sich im Rahmen des Gesellschaftszwecks und vorbehaltlich der laut Gesetz ausdrücklich 
der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse mit allen Fragen, die den reibungslosen Betriebsgang der 
Gesellschaft betreffen, und regelt mittels seiner Beschlüsse die diesbezüglichen Angelegenheiten. Der 
Verwaltungsrat führt die ihm zweckmäßig erscheinenden Kontrollen und Überprüfungen durch. Der Vorsitzende 
oder der Generaldirektor der Gesellschaft hat jedem Verwaltungsratsmitglied alle Dokumente und Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlich sind. 
 
Der Verwaltungsrat kann ohne Konsultation der Aktionäre eine Fusion oder Aufspaltung beschließen, die zur 
Gründung eines Teilfonds innerhalb der SICAV führt, für den zum Zeitpunkt der Transaktion noch keine Aktien 
ausgegeben wurden. 

 
Verwaltungsratsmitglieder können anderen Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich eine Vollmacht erteilen, sie auf 
einer Sitzung des Verwaltungsrats zu vertreten. Allerdings kann jedes Verwaltungsratsmitglied während derselben 
Sitzung nur durch einen Bevollmächtigten vertreten sein. 
 
ARTIKEL 20 – GESCHÄFTSLEITUNG – PRÜFER 
 
Die Geschäftsleitung der Gesellschaft haftet entweder durch den Verwaltungsratsvorsitzenden oder durch eine 
andere vom Verwaltungsrat ernannte natürliche Person, die den Titel Generaldirektor trägt. 
Die Entscheidung zwischen den beiden Arten der Geschäftsleitung wird unter den von der vorliegenden Satzung 
festgelegten Bedingungen vom Verwaltungsrat für eine Zeitspanne getroffen, die mit Ende der Amtszeit des 
amtierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates endet. Die Aktionäre und Dritte werden über die entsprechende 
Entscheidung gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften informiert. 
Gemäß der vom Verwaltungsrat entsprechend den obigen Bestimmungen erfolgten Entscheidung wird die 
Geschäftsleitung entweder vom Vorsitzenden oder von einem Generaldirektor übernommen. 
Wenn der Verwaltungsrat beschließt, die Funktionen des Vorsitzenden und des Generaldirektors zu trennen, so 
ernennt er einen Generaldirektor und bestimmt seine Amtsdauer. 
Wenn die Geschäftsleitung der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates übernommen wird, sind die 
folgenden Vorschriften hinsichtlich des Generaldirektors auf ihn anwendbar. 
 
Vorbehaltlich der ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehaltenen sowie der speziell dem Verwaltungsrat 
vorbehaltenen Befugnisse und im Rahmen des Gesellschaftszwecks verfügt der Generaldirektor über 
weitestgehende Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln. Er übt seine 
Befugnisse im Rahmen des Gesellschaftszwecks und vorbehaltlich derjenigen Befugnisse aus, die laut Gesetz 
ausdrücklich den Hauptversammlungen und dem Verwaltungsrat zuerkannt werden. Er vertritt die Gesellschaft 
gegenüber Dritten. 
Der Generaldirektor kann jede teilweise Übertragung seiner Befugnisse auf jede Person seiner Wahl gewähren. 
Der Generaldirektor kann jederzeit vom Verwaltungsrat abberufen werden. 
Auf Vorschlag des Generaldirektors kann der Verwaltungsrat bis zu fünf natürliche Personen benennen, die die 
Aufgabe haben, dem Generaldirektor zu assistieren und den Titel eines stellvertretenden Generaldirektors tragen. 
 
Die stellvertretenden Generaldirektoren können auf Vorschlag des Generaldirektors jederzeit vom Rat abberufen 
werden. 
Im Einvernehmen mit dem Generaldirektor legt der Verwaltungsrat den Umfang und die Dauer der Befugnisse fest, 
die den stellvertretenden Generaldirektoren übertragen werden. 
Diese Befugnisse können das Recht zur teilweisen Übertragung von Befugnissen beinhalten. Im Falle des 
Ausscheidens aus dem Amt oder der Verhinderung des Generaldirektors behalten die stellvertretenden 
Generaldirektoren ihr Amt und ihre Befugnisse bis zur Ernennung eines neuen Generaldirektors bei, es sei denn, 
es ergeht ein gegenteiliger Beschluss des Rates. 
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Die stellvertretenden Generaldirektoren verfügen gegenüber Dritten über die gleichen Befugnisse wie der 
Generaldirektor. 
 
Die Hauptversammlung kann bei der Gesellschaft einen oder mehrere Prüfer bestellen, die aus dem Kreis der 
Aktionäre ausgewählt werden können. 
Der Verwaltungsrat kann Prüfer ernennen, die von der nächstfolgenden Hauptversammlung bestätigt werden 
müssen. 
Die Hauptversammlung kann den Prüfern eine Vergütung gewähren, deren Höhe sie festlegt. 
Die Prüfer werden für einen Zeitraum von drei Jahren bestellt, der mit der Hauptversammlung endet, auf der der 
Jahresabschluss für das dritte Geschäftsjahr nach deren Bestellung genehmigt wird. 
Die Prüfer, die für die Überwachung der strikten Anwendung der Satzung verantwortlich sind, werden zu den 
Sitzungen des Verwaltungsrates einberufen; sie nehmen mit beratender Stimme an den Beschlussfassungen teil. 
 
Der Verwaltungsrat kann beschließen, Ausschüsse zu bilden, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. 
 
ARTIKEL 21 – ZULAGEN UND VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATS (ODER DER PRÜFER) 

 
Die Hauptversammlung kann den Verwaltungsratsmitgliedern als Vergütung ihrer Tätigkeit eine feste jährliche 
Summe als Sitzungsgelder zuweisen, deren Betrag zu den allgemeinen Kosten der Gesellschaft hinzugefügt und 
nach Ermessen des Rates unter seinen Mitgliedern verteilt wird. 
Die Vergütung des Verwaltungsratsvorsitzenden und der stellvertretenden Generaldirektoren sowie das Honorar 
der Rechnungsprüfer werden vom Verwaltungsrat festgelegt. 

 
ARTIKEL 22 – VERWAHRSTELLE 
 

Die Verwahrstelle wird durch den Verwaltungsrat ernannt. 

Die Verwahrstelle nimmt die Aufgaben wahr, die ihr durch die geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
Bestimmungen sowie durch vertragliche Vereinbarung von der SICAV oder der Verwaltungsgesellschaft 
übertragen wurden. Insbesondere vergewissert sie sich, dass die Entscheidungen der 
Portfolio­verwaltungsgesellschaft ordnungsgemäß erfolgen. Sie muss gegebenenfalls alle Vorsichtsmaßnahmen 
ergreifen, die sie für zweckmäßig hält. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten mit der Verwaltungsgesellschaft 
unterrichtet sie die französische Finanzmarktaufsicht AMF. 
 
ARTIKEL 23 – DER VERKAUFSPROSPEKT 
 

Der Verwaltungsrat oder, falls die SICAV ihre gesamte Verwaltung delegiert hat, die Verwaltungsgesellschaft ist 

berechtigt, im Rahmen der sich auf SICAV beziehenden Gesetze und Vorschriften alle etwaigen Änderungen 

vorzunehmen, die zur Sicherstellung einer ordentlichen Verwaltung der Gesellschaft erforderlich sind. 
 
 

TITEL IV – ABSCHLUSSPRÜFER 
 
 

 
ARTIKEL 24 – BESTELLUNG – BEFUGNISSE – HONORAR 
 

Der Abschlussprüfer wird vom Verwaltungsrat für sechs Geschäftsjahre nach Zustimmung der AMF aus dem Kreis 

der zur Ausübung dieser Funktionen in Handelsgesellschaften berechtigten Personen bestellt. 

Er zertifiziert die sachliche und rechnerische Richtigkeit des Jahresabschlusses. 

Sein Mandat kann verlängert werden. 

 
Der Abschlussprüfer hat der Finanzmarktaufsicht AMF unverzüglich alle Sachverhalte und Beschlüsse bezüglich 
des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren zu melden, von denen er bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben Kenntnis erlangt, die: 
1. einen Verstoss gegen die für diesen Organismus maßgeblichen Rechtsvorschriften darstellen, der erhebliche 
Auswirkungen auf die finanzielle Lage, das Ergebnis oder das Vermögen haben kann; 
2. die Bedingungen oder die Fortführung seines Betriebs beeinträchtigen können; 
3. Anlass zu Vorbehalten oder zur Verweigerung des Bestätigungsvermerks geben. 
Die Bewertungen der Vermögenswerte und die Ermittlung des Umtauschverhältnisses bei Umwandlungen, 
Verschmelzungen oder Aufspaltungen erfolgen unter der Aufsicht des Abschlussprüfers. 
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Er schätzt jede Einlage oder Rücknahme in Form von Sachleistungen unter seiner Verantwortung, mit Ausnahme 
von Rücknahmen in Form von Sachleistungen für einen ETF auf dem Primärmarkt. 
Er prüft die Zusammensetzung des Vermögens und der sonstigen Bestandteile vor ihrer Veröffentlichung. 
Das Honorar des Abschlussprüfers wird anhand der als erforderlich erachteten Prüfungsaufgaben vom 
Abschlussprüfer und vom Verwaltungsrat der SICAV einvernehmlich festgelegt. 
Der Abschlussprüfer bestätigt die Umstände, die als Grundlage für die Ausschüttung von Zwischendividenden 
dienen. 
 

Es kann ein stellvertretender Abschlussprüfer ernannt werden, der den Abschlussprüfer im Falle der 
Verhinderung, der Ablehnung, des Rücktritts oder Todes ersetzt. 
 
 

TITEL V – HAUPTVERSAMMLUNGEN 
 

 
ARTIKEL 25 - HAUPTVERSAMMLUNGEN  
 
Die Hauptversammlungen werden unter den gesetzlich vorgeschriebenen Umständen einberufen und abgehalten. 
Die Jahreshauptversammlung, die die Abschlüsse der Gesellschaft genehmigt, hat innerhalb der ersten vier 
Monate nach Ende des Geschäftsjahres stattzufinden. 
Die Versammlungen finden entweder am Gesellschaftssitz oder einem anderen in der Einberufungsmitteilung 
beschriebenen Ort statt. 
Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Stellvertreter an den Hauptversammlungen an dem in der 
Einberufungsmitteilung genannten Ort teilnehmen, wenn er seine Identität und das Eigentumsrecht an seinen Titeln 
durch Eintragung im Inhaberaktienregister nachgewiesen hat. Die Frist, innerhalb derer diese Formalitäten zu 
erledigen sind, endet zwei Tage vor dem Termin der Hauptversammlung. 
Ein Aktionär kann sich entsprechend den Bestimmungen von Artikel L. 225-106 des französischen 
Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) vertreten lassen. 

 
Den Vorsitz auf den Versammlungen führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, in dessen Abwesenheit, ein 
stellvertretender Vorsitzender oder ein zu diesem Zwecke vom Rat berufenes Verwaltungsratsmitglied. Ist keine 
dieser Personen anwesend, wählt die Hauptversammlung selbst einen Vorsitzenden. 
Die Protokolle der Versammlung werden aufgesetzt und die Kopien werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
ausgefertigt und beglaubigt. 

 
Wenn eine Entscheidung nur die Rechte und Pflichten der Aktionäre eines oder mehrerer Teilfonds betrifft, wird sie 
von der (ordentlichen oder außerordentlichen) Hauptversammlung ausschließlich der Aktionäre des betreffenden 
Teilfonds getroffen. Die Versammlung des Teilfonds wird unter denselben Bedingungen wie eine ordentliche oder 
außerordentliche Hauptversammlung einberufen und abgehalten. 
Beschlüsse, die sich nur auf die Rechte und Pflichten der Aktionäre eines Teilfonds auswirken, werden auf der 
ordentlichen Hauptversammlung dieses Teilfonds ausschließlich von den betroffenen Aktionären gefasst. Die 
Mehrheit wird auf der Grundlage der Anzahl der Aktien des Teilfonds berechnet. 
Abweichend von den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches werden Fusionen, Aufspaltungen, Umwandlungen, 
Auflösungen oder Liquidationen, die sich nur auf die Rechte und Pflichten der Aktionäre eines Teilfonds auswirken, 
von der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre dieses Teilfonds beschlossen. Die Mehrheit wird auf 
der Grundlage der Anzahl der Aktien des betreffenden Teilfonds berechnet. Nur die Gläubiger des betreffenden 
Teilfonds haben das in Artikel L. 236-15 des Handelsgesetzbuchs vorgesehene Widerspruchsrecht. 
 

TITEL VI – JAHRESABSCHLUSS 
 

 
ARTIKEL 26 – GESCHÄFTSJAHR DER GESELLSCHAFT  
 
Das Geschäftsjahr beginnt am Tag nach dem Tag des letzten Nettoinventarwertes im Monat September und endet 
am Tag des letzten Nettoinventarwertes im gleichen Monat des darauffolgenden Jahres. 
 
Ausnahmsweise sind im ersten Geschäftsjahr alle Geschäfte enthalten, die seit dem Gründungsdatum bis zum 
letzten Börsentag im September 2019 getätigt wurden. 

 

ARTIKEL 27 – BESTIMMUNGEN ZUR VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGE 
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Das Nettoergebnis des Geschäftsjahres entspricht dem Betrag der Zinsen, fälligen Zahlungen, Dividenden, 
Prämien und Gewinnen aus Losanleihen, Sitzungsgeldern sowie jeglicher Erträge aus Wertpapieren im 
Anlagebestand des Fondsportfolios zuzüglich des Ertrags der aktuell verfügbaren Gelder abzüglich der 
Verwaltungskosten, der Kosten durch Kreditaufnahmen und etwaiger Zuführungen für Abschreibungen. 

 

Bei den ausschüttungsfähigen Beträgen handelt es sich um: 

1. Das Nettoergebnis zuzüglich des Vortrags und zu- oder abzüglich des Saldos des Ertragsausgleichskontos; 

2. Die im Laufe des Geschäftsjahrs erzielten Gewinne ohne Gebühren abzüglich der während des Geschäftsjahrs 
erzielten Verluste ohne Gebühren zuzüglich von im Laufe von vorhergehenden Geschäftsjahren erfassten 
Nettogewinnen derselben Art, die noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder zuzüglich des 
Saldos des Wertsteigerungsausgleichskontos. 

Die in 1. und 2. genannten Beträge können unabhängig voneinander ganz oder teilweise ausgeschüttet werden. 

Die Auszahlung der ausschüttungsfähigen Beträge erfolgt innerhalb einer Frist von höchstens fünf Monaten ab 
dem Ende des Geschäftsjahrs. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet über die Ausschüttung von Erlösen. Einzelheiten zur Verwendung des 
Ertrags und der ausschüttungsfähigen Beträge sind im Prospekt angegeben. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV kann beschließen, für die ausschüttenden Aktien auf Grundlage von durch 
den Abschlussprüfer bescheinigten Umständen eine oder mehrere Zwischendividenden vorzunehmen.  

 
 

TITEL VII –VERLÄNGERUNG – AUFLÖSUNG – LIQUIDATION 
 

ARTIKEL 28 – VERLÄNGERUNG ODER VORZEITIGE AUFLÖSUNG  
 
Der Verwaltungsrat kann jederzeit und aus jedem beliebigem Grunde bei einer außerordentlichen Versammlung 
die Verlängerung oder vorzeitige Auflösung oder die Liquidation der SICAV vorschlagen. 
Die Ausgabe neuer Aktien und die Rücknahme von Aktien von Inhabern, die dies beantragen, durch die SICAV 
enden am Tage der Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung, auf der die vorzeitige Auflösung und 
die Liquidation der Gesellschaft vorgeschlagen werden, oder mit Ablauf der Gesellschaftsdauer. 
 
 
ARTIKEL 29 – LIQUIDATION  
 
Die Liquidation erfolgt gemäß den Bestimmungen von Artikel L. 214-12 des Code Monétaire et Financier. 
 
Der Nettoerlös der Liquidation wird nach Begleichung der Verbindlichkeiten in bar oder in Wertpapieren unter den 

jeweiligen Aktionären der Teilfonds aufgeteilt. 
 
Die ordnungsgemäß zusammengesetzte Hauptversammlung behält während der Liquidation dieselben Befugnisse 
wie während des Bestehens der Gesellschaft; sie hat insbesondere die Befugnis, die Liquidationsabrechnung zu 
genehmigen und dem Liquidator Entlastung zu erteilen. 
 

 
 

TITEL VIII – RECHTSSTREITIGKEITEN 
 
 
ARTIKEL 30 – ZUSTÄNDIGKEIT – GERICHTSSTAND  
 
Alle Rechtsstreitigkeiten, die während des Bestehens der Gesellschaft oder ihrer Liquidation auftreten können, 
sei es zwischen den Aktionären und der Gesellschaft, sei es zwischen den Aktionären selbst wegen 
Gesellschaftsangelegenheiten, werden nach dem Gesetz entschieden und dem zuständigen Gericht unterworfen. 

 

 

 

 


